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Einstieg

Liebe*r Lehramtsanwärter*in, 

du hast das Studium geschafft! Die Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft (GEW) gratuliert ganz herzlich zum Abschluss und wünscht 

dir für den Start in die nächste Ausbildungsphase alles Gute und viel 

Erfolg! Neue spannende Aufgaben liegen jetzt vor dir – als deine 

Gewerkschaft möchten wir dich gerne unterstützen. 

Die GEW NRW ist die größte Interessenvertretung an den Schulen und 

Seminaren in NRW. Wir sind die starke Partnerin für Lehrer*innen und 

für alle, die es werden wollen. Wir sind 50.000 Kolleg*innen, die zusam

menhalten – für gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung. 

Der Vorbereitungsdienst ist herausfordernd. Viele neue Eindrücke und 

Erfahrungen werden auf dich zukommen, mit denen du dich auseinan

dersetzen musst. Ein Wald aus Paragrafen, Verordnungen und Erlassen 

strukturiert den Schulalltag. Dazu kommt eine Vielzahl an Abkürzungen: 

ZfSL, LAA, BASS, BdU – kommst du noch mit? 

Keine Panik – du bist nicht allein. Damit du den Überblick behältst, geben 

wir dir diesen Ratgeber an die Hand. Dich erwarten wertvolle Tipps und 

Hinweise, die dir dabei helfen den Durchblick zu behalten. 

Wir wünschen dir einen guten Start und viel Erfolg  

deine junge GEW NRW

Der Ratgeber für LAA 2023/2024
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Wissenswertes von A bis Z

Unterricht ein. Dabei gibt die OVP vor, 
dass die Belange der Ausbildung, die 
Wünsche und Ausbildungsinteressen der 
LAA angemessen berücksichtigt werden 
müssen. Diese Einflussmöglichkeit soll
test du unbedingt nutzen! Für die → 
Unterrichtsbesuche müssen die Termine 
mit den → Ausbildungslehrer*innen abge
stimmt werden. Rechtzeitige Planung ist 
das A und O. In beiden Fächern sind in der 
Regel zehn Unterrichtsbesuche zu absol
vieren. Sofern Unterrichtsbesuche minde
stens drei Werktage vorher terminiert 
wurden, muss eine kurze schriftliche 
Planung vorgelegt werden, in der auch die 
Zusammenarbeit in kollegialen Gruppen 
berücksichtigt wird. Laut § 11 Abs. 3 OVP 
sollen zudem bei den Unterrichtsbe suchen 
und anderen Ausbildungsfor ma ten Fragen 
der Medienkompetenz und der Einsatz 
von Informations und Kommunikations 
techniken der digitalisierten Welt einbe
zogen werden. 

 

Ausbildung am Zentrum für schul
praktische Lehrerausbildung (ZfsL) 

Den Seminarveranstaltungen der Ausbil 
dung am → ZfsL wird durch § 10 Abs. 2 → 
OVP wöchentlich ein Tag mit durchschnitt 
lich sieben Unterrichtsstunden zur Verfü 
gung gestellt. Weitere Absprachen zwi
schen ZfsL und den zugeordneten Schulen 
sind möglich. Die GEW NRW befürwortet 
den Seminartag, da er z. B. Austausch 
mög lichkeiten und Kooperation der LAA 
ermöglicht und den Zeit und Organi sa 
tionsaufwand der LAA für die Ausbildung 
am → Seminar verringert. LAA wie du sind 
zur Teilnahme an den Ausbildungsveran 

Wissenswertes  
von A bis Z

Ausbildung 

Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst 
dauert 18 Monate. Sie findet i. d. R. in zwei 
Fächern der Masterprüfung oder der 
Ersten Staatsprüfung statt. Die Gesamt 
verantwortung für die Ausbildung liegt 
gemäß § 9 → OVP bei der Leitung des → 
ZfsL; die Verantwortung für die lehramts
bezogene Ausbildung tragen die Seminar 
leiter*innen. Die → Schulleitung der Aus 
bil dungsschule ist für den Unterricht der 
LAA verantwortlich. Diese Verteilung der 
Verantwortlichkeiten ist von großer Be 
deutung für die Ausbildung, insbesondere 
wenn Probleme auftreten. ZfsL und Schul 
leitung sollen im Interesse der Ausbildung 
zusammenarbeiten. Für uns als GEW NRW 
hat höchste Priorität, dass deine Aus bil 
dung dich gut qualifiziert und reibungslos 
verläuft. 

 

Ausbildung an Schulen 

Die schulpraktische Ausbildung findet an 
Schulen auf der Grundlage des gemeinsa
men → Kerncurriculums statt. Die Ausbil 
dung umfasst gemäß § 11 Abs. 1 → OVP 
Hospitationen und den → Ausbildungs 
unterricht. Sie erstreckt sich auf alle 
Handlungsfelder des Lehrberufs, die im 
Kerncurriculum ausgeführt werden. Im 
Benehmen mit der Seminarleitung setzt 
die Schulleitung die LAA im selbstständigen 
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staltungen verpflichtet (§ 10 Abs. 3 OVP).  

Die OVP macht auch Vorgaben zur Größe 
der Ausbildungsgruppen: „An den über
fachlichen Ausbildungsgruppen eines 
Seminars nehmen in der Regel 20, im 
Durchschnitt des Seminars mindestens 15 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan 
wärter teil“ (§ 10 Abs. 3 OVP). Im ersten 
Quartal deiner Ausbildung findet eine 
Kompaktphase statt, die bis zu fünf Tage 
dauert. Darüber hinaus sind die → perso
nenorientierte Beratung und die Arbeit in 
selbstorganisierten Lerngruppen, in denen 
kollegiale Fallberatung stattfindet, (§ 10 Abs. 
4 OVP) Bestandteile deiner Ausbildung. 

 

Ausbildungsbeauftragte 

Ausbildungsbeauftragte sind Lehrer*in nen 
aus dem Kollegium deiner Ausbildungs 
schule und werden durch → Schulleitung 
und Lehrerkonferenz (→ Mitbestimmung 
an der Schule) bestellt (§ 13 Abs. 1 OVP). 
Zu ihren Aufgaben gehören laut § 13 → 
OVP „die Unterstützung der Kooperation 
zwischen Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung und Schulen“ und „die 
ergänzende Beratung und Unterstützung 
der Lehramtsanwärterinnen und Lehramts 
anwärter“. Damit sind sie deine wichtig
sten Ansprechpartner*innen an der Schule. 
Weitere Aufgaben der Ausbildungs beauf 
tragten, die von der Schulleitung im Be 
nehmen mit der Lehrerkonferenz be stimmt 
werden, sind „die Koordination von 
Lehrerausbildung innerhalb der Schulen“ 
– also nicht nur der Referendar*innen
ausbildung, sondern der Ausbildung ins
gesamt, wozu beispielsweise auch das 
Praxissemester gehört – sowie „die Bera 

tung der Schulleitungen“ (§ 13 Abs. 2 
OVP). Zwei Aufgaben, die beide eher zu 
den erweiterten Schulleitungsaufgaben 
gehören. Das zeigt sich insbesondere bei 
der Beurteilung der LAA, denn Ausbil dungs 
beauftragte haben maßgeblichen Einfluss 
auf die Abschlussnote der Schulleitung: 
„Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll 
vor abschließender Erstellung der Lang 
zeitbeurteilung der oder dem Ausbil dungs 
beauftragten Gelegenheit zur Stellung 
nahme zum vorgesehenen Gesamter geb nis 
geben“ (§ 16 Abs. 3 OVP). Ausbildungs 
beauftragte sollen regelmäßig selbst als 
→ Ausbildungslehrer*innen tätig werden 
und an den → Perspektivgesprächen an 
ihrer Schule teilnehmen. 

 

Ausbildungslehrer*innen 

Ausbildungslehrer*innen werden manch
mal auch Mentor*innen genannt. Es sind 
diejenigen Lehrer*innen an der Ausbil 
dungs schule, bei denen du zunächst hos 
pitierst und anschließend auch selbst unter 
richtest. Sie sind damit die wichtigsten 
kollegialen Unterstützer*innen im ange
leiteten → Ausbildungsunterricht. Ver 
suche auf die konkrete Auswahl dieser 
Person Einfluss zu nehmen, indem du sie 
dir selbstständig aussuchst und dein 
Interesse vorbringst. Die Ausbildungs 
lehrer*innen müssen ein Gutachten am 
Maßstab der Standards der Ausbildung 
(→ Kompetenzen und Standards) erstellen, 
das in die Langzeitbeurteilung der → 
Schul leitung gemäß § 16 → OVP einfließt, 
aber keine Note enthält – im Gegensatz 
zu den Beurteilungsbeiträgen der Fachlei 
ter*innen. Zu jedem Gutachten hast du 
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das Recht, dich schriftlich zu äußern. Siehe 
auch → Widerspruch/Gegenäußerung. 

 

Ausbildungsunterricht 

Ausbildungsunterricht im Verständnis 
von § 11 → OVP ist das schulpraktische 
Übungsfeld für LAA, das zunächst von den 
→ Ausbildungslehrer*innen verantwortet 
wird. Aber auch der von LAA allein verant
wortete → BdU ist ebenfalls Ausbildungs 
unterricht. Der Gesamtumfang des Aus 
bildungsunterrichts beträgt 14 Stunden 
pro Woche – eine große Herausforderung 
für die LAA. Der Umfang des BdU beträgt 
9 Stunden und ist in den 14 Stunden Aus 
bildungsunterricht enthalten. Diese Zahl 
kann zur besseren Organisation vorüber
gehend über oder unterschritten wer
den, beispielsweise für den Besuch eines 
Leistungskurses. In diesem Fall sollte auf 
den direkten Ausgleich geachtet werden. 

 

Ausbildungsprogramm 

Das schulische Ausbildungsprogramm wird 
von jeder Ausbildungsschule zusammen 
mit dem → ZfsL auf Grundlage des → 
Kerncurriculums entwickelt und dient als 
Orientierung für deine gesamte → 
Ausbildung an der Schule (§ 14 → OVP). Es 
wird euch von den → Ausbildungsbeauf 
tragten ausgehändigt und erläutert, da sie 
für dessen Durchführung mitverantwort
lich sind. Gib bei diesem Gespräch deine 
Interessen und Wünsche an. 

Das schulische Ausbildungsprogramm 
um fasst eine ganze Reihe von Themen: 

■   Hilfen für den Lehrberuf: Orientierung 
an der Schule für den Alltag, deine Rol  len 
 findung, Konfliktbewältigungs strate gien  

■   Rechtliche Aspekte der Schule als 
Institution 

■   Kollegiale Beratung bei schwierigen 
Situationen in Klassen und Kursen, Leis 
tungsbeurteilung (z. B. zum Beurtei 
lungs bereich „Sonstige Mitarbeit“), 
Erfahrungsaustausch zu Korrekturen 

■   Teilnahme am Schulleben: schulspezi
fische Aufgaben, das Schulprogramm, 
Konferenzen, schulinterne Fortbildun 
gen, Projektwochen usw. 

■   Aufgaben von Schule und Leh rer*in nen: 
u. a. Beratungsaufgaben und Formen der 
Förderung und Differenzierung 

■   Zeitmanagement: Tipps und Metho den 
zum Zeitmanagement 

Auch das ZfsL entwickelt ein Programm, 
in dem besondere Ziele und Konzepte fest 
gehalten und ein Verfahren zur Evalua tion 
festgelegt werden (§ 10 Abs. 6 OVP), das 
→ Seminarprogramm. 

 

Bereinigte Amtliche Sammlung der 
Schulvorschriften (BASS) 

Die BASS enthält alle wichtigen Gesetze 
und Erlasse für die Schulen in NRW. Sie 
erscheint jährlich und liegt in der Schule 
und im Studienseminar (→ Seminare) aus. 
Wichtige Inhalte der BASS: 

■   Schulgesetz NRW (SchulG): Unter richts 
inhalte, Schulpflicht, Schulverhältnis, 
Schulpersonal, Schulverfassung 
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■   Allgemeine Dienstordnung (ADO): Unter 
richtseinsatz, → Vertretungs unter richt, 
→ Mehrarbeit, Klassenleitungsaufgaben, 
Beschwerden (→ Beschwerderecht/ 
Remon stration) und Eingaben 

■   Lehrerausbildungsgesetz (LABG) 

■   Schulordnung, Schulpflicht 

■   Ordnung der Bildungsgänge 

■   Fördermaßnahmen, schulische Bildungs 
arbeit, Schulentwicklung usw. 

■   Inhalte und Methoden des Unterrichts 

■   Aus und Fortbildung der Lehrkräfte: 
→ OVP, → OBAS 

■   Dienstrecht: → Elternzeit für LAA, → 
Sonderurlaub, → Nebentätigkeit, Leh 
rer*in neneinstellung 

 

Bedarfsdeckender Unterricht (BdU) 

Nach § 1 Abs. 5 → OVP solltest du in den 
beiden vollständigen Schulhalbjahren in 
der Mitte der → Ausbildung jeweils durch 
schnittlich neun Stunden bedarfsdeckend 
unterrichten. In den ersten und letzten 
drei Monaten deiner Ausbildung wird kein 
BdU erteilt. Die BdUStunden sind Teil der 
14 Stunden → Ausbildungsunter richt. Für 
den Unterricht unter Anleitung verbleiben 
also auf Grund des hohen BdUAnteils 
relativ wenige Stunden. Dies wurde von 
der GEW NRW schon immer kritisiert. 
Gleiches gilt auch für die „Bedarfs deckung“, 
denn in Schule und Ausbildung sind zu 
wenig Ressourcen für eine effektive, ges 
on derte Begleitung des BdU vorhanden. 
„Die Schulleiterin oder der Schulleiter 

setzt im Benehmen mit der Seminarlei terin 
oder dem Seminarleiter die Lehramtsan 
wärterin oder den Lehramtsanwärter im 
selbstständigen Unterricht ein. Dabei sind 
Belange der Ausbildung und Wünsche der 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan 
wärter angemessen zu berücksichtigen“ 
(§ 11 Abs. 7 OVP). Du hast also Mög lich 
keiten, auf die Art des BdUEinsatzes Ein 
fluss zu nehmen – diese solltest du unbe
dingt nutzen. Sollte die → Schulleitung 
dich nicht einsetzen, wende dich sofort 
an die Seminarleitung und an einen →  
Per sonalrat. Dabei ist § 11 Abs. 4 der OVP 
von Bedeutung: „Die Lehramtsanwärterin 
oder der Lehramtsanwärter soll im Verlauf 
der Ausbildung in unterschiedlichen Jahr 
gangsstufen sowie, soweit vorhanden, in 
unterschiedlichen Schulstufen und Bil 
dungs gängen der jeweiligen Schulform 
eingesetzt werden.“ Dass du möglichst in 
deinen beiden Ausbildungsfächern einge
setzt wirst, ergibt sich aus den Zielen der 
Ausbildung, ist aber nicht immer selbst
verständlich. Der BdUEinsatz ist außerdem 
auch in AGs, TeamTeaching oder anderen 
schulischen Maßnahmen möglich. 

 

Beihilfe und Krankenversicherung 

Im Referendariat sind LAA Beamt*innen 
auf Widerruf. Beamt*innen sind generell 
von der Sozialversicherung befreit. Es gibt 
keinen Zuschuss des Dienstgebers zu den 
Beiträgen einer gesetzlichen Krankenver 
sicherung. Im Rahmen der Fürsorgepflicht 
des Landes erhalten LAA wie alle Beam 
t*innen im Krankheitsfall eine Beihilfe zu 
den entstandenen Krankheitskosten. So 
werden i. d. R. 50 Prozent der Krank heits 
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kosten von der Beihilfestelle erstattet. Wie 
hoch der Beihilfeanspruch ist, hängt ganz 
von deiner persönlichen Situation ab.  

Der Beihilfebemessungssatz (d. h. der Anteil 
der erstatteten Kosten) beträgt: 

■   für Beihilfeberechtigte selbst 50 Prozent 
(70 Prozent bei zwei oder mehr Kindern) 

■   für berücksichtigungsfähige Ehepart 
ner*in nen 70 Prozent 

■   für ein berücksichtigungsfähiges Kind 
80 Prozent 

Doch was ist mit den restlichen Kosten? In 
Ergänzung der Beihilfe sollten Beam t*in nen 
eine → private Krankenversicherung (PKV) 
abschließen. Die PKVUnternehmen bieten 
für LAA einen beihilfeergänzenden Aus 
bildungstarif an. Hier kann es jedoch aus 
Altersgründen oder bei besonderen Ver 
sicherungsrisiken (Vorerkrankungen, chro 
nische Erkrankungen, aber auch → Schwan 
gerschaft) zu Schwierigkeiten kommen, 
wenn das PKVUnternehmen den Ab schluss 
einer solchen Versicherung verweigert. 
Der Zugang zum Ausbildungstarif ist in den 
PKVUnternehmen zum Teil von unter
schiedlichen Altersgrenzen abhängig – 
beispielsweise gilt dieser nur zur Voll 
endung des 39. Lebensjahres. Im Übrigen 
besteht für die PKVUnternehmen bei 
Beamt*innen auf Widerruf im Vorbe rei 
tungsdienst kein Aufnahmezwang, aller
dings durchaus für Beamt*innen auf 
Probe in den ersten sechs Monaten nach 
Beginn des Beschäftigungsverhältnisses. 
In diesem Fall muss die gesetzliche 
Krankenversicherung aus der Studienzeit 
oder der bisherige private Kranken 
versicherungsschutz fortgesetzt werden. 
Siehe auch → Beihilfeantrag. 

Beihilfeantrag 

Der Beihilfeantrag muss von den Beihilfe 
berechtigten grundsätzlich selbst gestellt 
und unterschrieben werden. Erstattungs 
anträge durch sonstige Personen wie 
Partner*innen oder Familienangehörige 
benötigen eine entsprechende Vollmacht. 
Eine → Beihilfe wird nur gewährt, wenn 
sie innerhalb von zwei Jahren beantragt 
wird. Beihilfeanträge müssen schriftlich 
bei der Beihilfestelle eingereicht und 
direkt der Bezirksregierung zugeleitet 
werden. Entsprechende Antragsvor drucke 
sind in den Sekretariaten der → ZfsL sowie 
auf der Homepage der Bezirksre gie run gen 
erhältlich. Zusammen mit den Kopien der 
Rechnungen (keine Originalbelege) schickst 
du den Beihilfeantrag (in der Kurz oder 
Langfassung) an die Zentrale Scanstelle 
Beihilfe nach Detmold. Nach dem Erstan 
trag kannst du auch die BeihilfeApp 
„Beihilfe NRW“ nutzen. Bei erstmaliger 
Antragstellung oder Änderung des Ver 
sicherungsschutzes (nicht bei Beitragsän 
derung) musst du mit dem Antrag einen 
Versicherungsnachweis der → privaten 
Kran ken versicherung einreichen. 
 

Beschwerderecht/Remonstration 

LAA sind Beamt*innen auf Widerruf. Damit 
steht dir wie Beamt*innen allgemein das 
Recht auf Remonstration, Beschwerde 
oder Klage zu, wenn eine dienstliche 
Anweisung gegen das Gesetz verstößt. 
Wer sich als Beamt*in benachteiligt fühlt, 
z. B. aus Gründen der Herkunft, des Ge 
schlechts, der Religion oder des Alters hat 
ein Recht auf Beschwerde. Beamt*innen 
tragen für ihre dienstlichen Handlungen 
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die volle persönliche Verantwortung (§ 36 
BeamtStG). In der ADO wird die Pflicht zur 
Remonstration für alle Lehrkräfte gleich
ermaßen zu ihren Dienstpflichten gerech
net (§ 3 Abs. 2, 4 ADO). Wenn du dich 
absichern willst, reichst du die Remon 
stra tion schriftlich ein und bestehst auf 
eine schriftliche Antwort. In jedem Fall 
muss der Dienstweg eingehalten werden. 
Beschwerden über Kolleg*innen werden 
bei der → Schulleitung eingereicht, eine 
Beschwerde über Schulleiter*innen an 
das Schulamt bzw. die Bezirksregierung 
und Beschwerden über Fachleiter*innen 
an die Seminarleitung. Bevor es jedoch zu 
solch weitreichenden Schritten kommt, 
ist es immer ratsam und empfehlenswert, 
dass du dich an die entsprechenden 
Gremien in → Seminar und Schule, z. B. 
an den Lehrerrat (→ Mitbestimmung an 
der Schule) oder an die zuständige → 
Personalvertretung wendest. Ein Anruf 
bei der GEW ist ebenfalls angezeigt. Lass 
dich beraten und begleiten, wir sind für 
dich da! In besonderen Fällen kann eine 
Klage angeraten sein. Beamt*innen wen
den sich an das Verwaltungsgericht. 
Mitglieder der GEW suchen aber vorher 
den Rechtsschutz ihrer Gewerkschaft auf. 
Klagen vor dem Verwaltungsgericht kön
nen jedoch erst nach einem erfolglosen 
Widerspruchsverfahren eingereicht wer
den. Der Widerspruch wird an die Dienst 
stelle gerichtet. So oder so: GEWMit 
glieder lassen sich zunächst über Rechts 
beratung und Rechtsschutz beraten. 

 

Besoldung 

→ Finanzen und Besoldung

Bürgergeld 

Als finanzielle Überbrückung kann nach 
dem Ende des Vorbereitungsdienstes bis 
zur Beschäftigung im Schuldienst ggf. 
Bürgergeld beantragt werden. Die Leis 
tungsarten dieser Grundsicherung für 
Arbeitssuchende sind Dienstleistungen 
sowie Geld und Sachleistungen. Im Bürger 
geld enthalten sind 502 Euro (2023) monat 
liche Regelleistung für Alleinstehende 
bzw. 451 Euro (2023) für Partner*innen in 
der Bedarfsgemein schaft, Kosten der 
Unterkunft und Heizung, Beiträge zur 
Krankenver siche rung und evtl. Mehrbe 
darf (z. B. bei → Schwangerschaft, Krank 
heit oder Behinderung). 

Um Leistungen zu erhalten, muss einer 
umfassenden Mitwirkungspflicht nachge
kommen werden. Wer in einer  Bedarfs 
gemeinschaft lebt, muss von dieser, falls 
möglich, unterstützt werden. Als Bedarfs 
gemeinschaften zählen Ehen, eheähnli
che Gemeinschaften und die Familie, 
sprich die eigenen Eltern. Anrechenbar 
auf die Regelleistung sind eigenes Ein 
kommen und Vermögen. Im Bedarfs fall 
wendest du dich an das Jobcenter oder 
eine Beratungsstelle vor Ort. 

Die Koordinierungsstelle gewerkschaft
licher Arbeitslosengruppen in Berlin – 
www.erwerbslos.de – vermittelt Kontakte 
und Adressen und gibt Informationen. 

 

Coaching 

→ Personenorientierte Beratung
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Elternzeit und Elterngeld 

LAA haben einen Anspruch auf Elternzeit 
für das zu betreuende Kind. Sie kann von 
jedem Elternteil allein oder von beiden 
gemeinsam genommen werden, jedoch 
nur bis zum 36. Lebensmonat des Kindes. 
Eine Übertragung von bis zu 24 Monaten 
Elternzeit auf die Zeit zwischen dem vierten 
bis zur Vollendung des achten Lebens 
jahres des Kindes ist möglich. Allein oder 
gemeinsam genommene Elternzeit kann 
von jedem Elternteil auf drei Zeitab schnitte 
verteilt werden. Wichtig: Während der 
Elternzeit sind LAA besonders geschützt. 
Beamt*innen auf Widerruf (LAA) dürfen 
während dieser Zeit nicht gegen ihren 
Willen entlassen werden. 

Die Anmeldefrist der Elternzeit bis zur 
Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes 
beträgt sieben Wochen, eine Übertra gung 
muss 13 Wochen vorher angemeldet wer
den. Der entsprechende Antrag ist auf 
dem Dienstweg bei der Bezirksregierung 
zu stellen. Die Elternzeit beginnt und 
endet somit individuell. Für die Dauer der 
Elternzeit ruht die → Ausbildung. Diese 
Zeit wird nicht auf die Dauer des Referen 
dariats angerechnet (BASS 2105 Nr. 9). 
Der Wiedereinstieg muss so gewährleistet 
werden, dass sich die Ausbildungsbe din 
gungen einer kontinuierlichen Ausbildung 
soweit wie möglich annähern. Wenn die 
Wiederaufnahme der Ausbildung zum 
Zeitpunkt der Beendigung der Elternzeit 
ungünstig ist, kann diese auf Antrag ver
schoben werden, längstens jedoch um 
neun Monate. Dafür muss spätestens 
einen Monat vor Beendigung der Eltern 

zeit ein Antrag auf Verschiebung gestellt 
werden (BASS 2105 Nr. 9). In dem Fall 
wirst du ohne Anwärter*innenbezüge 
beurlaubt. Wird die Elternzeit nach der 
Meldung zur → Staatsprüfung angetreten, 
ruht das Prüfungsverfahren für den 
Zeitraum. Während der Elternzeit dürfen 
keine Prüfungsleistungen erbracht wer
den. Vor dem Antritt der Elternzeit soll 
durch die zuständige Ausbildungsbehörde 
über die Möglichkeiten der späteren 
Fortsetzung der Ausbildung beraten wer
den (BASS 2105 Nr. 9). 

Unabhängig von der Elternzeit kann auch 
Elterngeld beantragt werden. Da Elterngeld 
rückwirkend nur für drei Monate gezahlt 
werden kann, solltest du den Antrag 
unmittelbar nach der Geburt des Kindes 
stellen. Für die Berechnung des Eltern 
geldes ist der durchschnittliche Nettover 
dienst der letzten zwölf Monate vor der 
Geburt maßgeblich. Elterngeld beträgt 65 
bis 67 Prozent des Nettoeinkommens, 
höchstens aber 1.800 Euro. Basiseltern 
geld kannst du für die ersten 12 Lebens 
monate des Kindes erhalten, Mutter 
schafts leistungen für die Mutter werden 
immer angerechnet. Wenn auch der 
andere Elternteil mindestens zwei Monate 
Elterngeld bezieht, erhöht sich die Bezugs 
dauer um zwei Partnermonate. Anstelle 
eines Lebensmonats mit Basiselterngeld 
kannst du dich auch für zwei Lebens 
monate mit ElterngeldPlus entscheiden, 
sodass sich der Bezugszeitraum verdop
pelt. Eltern von Frühgeborenen erhalten 
zusätzliche Elterngeldmonate. Abhängig 
davon wie früh das Kind zur Welt kommt, 
sind das bis zu vier Elterngeldmonate 
mehr. Siehe auch → Teilzeitreferendariat. 
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Entlassung 

In § 6 Abs. 3 → OVP ist die Entlassung von 
LAA aus dem Referendariat explizit gere
gelt. LAA können unter folgenden Um 
stän den entlassen werden: a) wegen 
eines Verhaltens, das zu erheblichen 
Beanstandungen Anlass gibt oder b) 
wenn ein Einsatz im → BdU bis zum Ende 
der ersten Hälfte der → Ausbildung nicht 
erfolgen konnte und die Gründe in der 
Person liegen. Als Verhalten nach a) werden 
z. B. Dienstpflichtverletzungen in Schule 
oder Studienseminar gewertet. Die GEW 
leistet ihren Mitgliedern in diesen Ange 
legenheiten rechtlichen Beistand. Siehe 
auch → Vorzeitige Beendigung des Vorbe 
rei tungsdienstes. 

 

Ergebnis der 
Staatsprüfung/Einzelnoten 

Die Grafik (siehe oben) verdeutlicht, wie 
sich die Endnote aus den Langzeitbeurtei 
lungen im Vorbereitungsdienst und den 
Beurteilungen in der Prüfung zusammen
setzt (§ 34 → OVP).  

Wichtige Punkte dabei sind: 

■   Das → ZfsL vergibt eine zusammenge
fasste Langzeitbeurteilung mit Note, in 
die die beiden Fachbeurteilungen mit 
Note eingehen. Darin werden nicht nur 
die fachlichen, sondern auch die über
fachlichen Kompetenzen in ihrer Ge 
samt heit beurteilt (§ 16 Abs. 2 OVP). 
Die Fachleiter*innen sollen nach Be 
ratung untereinander der Leitung des 
ZfsL einen gemeinsamen Vorschlag mit 
Endnote vorlegen. Ist das begründet 

nicht möglich, wird der Vorschlag der 
zuständigen Seminarleitung vorgelegt. 

■   Die Langzeitbeurteilung der Schule 
wird mit 25 Prozent gewichtet. Siehe 
auch → Schulleitung. 

■   Die Langzeitbeurteilungen haben neben 
glatten Notenstufen jeweils eine mög
liche Zwischennote (1,5, 2,5 oder 3,5). 
Das Gesamtergebnis des Examens wird 
auf zwei Dezimalstellen berechnet. 

■   Die beiden → Schriftlichen Arbeiten 
flie ßen mit je 5 Prozent Gewichtung ein. 

■   Die beiden → Unterrichtspraktischen 
Prüfungen (UPPs) fallen mit je 15 Pro 
zent ins Gewicht, das → Kolloquium 
mit 10 Prozent.  

Die LAA erhalten ein Exemplar beider Lang 
zeitbeurteilungen von Schule und ZfsL 
und aller Beurteilungsbeiträge von Fach 
leiter*innen und Ausbildungs lehrer*in nen. 
Wird ein Fach der Ausbildung mit mangel
haft (5,0) bewertet, lautet die Langzeit 
beurteilung ebenfalls mangelhaft – unge
achtet der anderen Fachnote. Die beiden 
Langzeitbeurteilungen müssen im Schnitt 
mindestens „ausreichend“ (4,0) sein, sonst 
gilt die Staatsprüfung ohne Prü fungs leis tun 
gen als nicht bestanden (§ 16 Abs. 5 OVP). 

Die Ermittlung der Gesamtnote des Zwei ten 
Staatsexamens kann anhand des folgenden 
Rasters ermittelt werden. Der 1. Teil spie
gelt die Festlegung der Note aus der Lang 
zeitbeobachtung durch Aus bil dungs schule 
und → Seminar wieder. Der zweite Teil 
umfasst die Prüfungsleistungen in den bei
den Fächern (UPP und Schriftliche Arbeit) 
sowie im Kolloquium. Das Gesamt ergebnis 
(Ziffernnote mit zwei Dezimalen hinter dem 
Komma) wird in Worten festgehalten. 
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Fahrtkosten 

Reisen zum Zwecke der → Ausbildung kön
nen nach dem Reisekostengesetz erstattet 
werden, ein Rechtsanspruch darauf be 
steht für LAA und Beschäftigte im öffent 
lichrechtlichen Ausbildungsver hältnis (→ 
Seiteneinsteiger*innen) allerdings nicht. 
Die KannBestimmung ist abhängig von 
der Haushaltslage. Wenn überhaupt wer
den die Aufwendungen lediglich bis zur 
Höhe der Kosten für die niedrigste Klasse 
regelmäßig verkehrender Beförderungs 
mittel (§ 4 Abs. 1 BRKG) erstattet, und 
zwar nur dann, wenn Ausbildungsschule 
oder →  Seminar nicht am Wohnort liegen. 
Abrechnungsgrundlage für die Erstattung 
ist dann die jeweils kürzeste Entfernung 
zwischen Seminar und Schule bzw. Wohn 
ort und Schule. Wenn nachgewiesen wer

den kann, dass die Fahrt mit einem priva
ten PKW die günstigste Anreise zu Schule 
oder Seminar ermöglicht, wird eine Weg 
streckenentschädigung über 0,35 Euro 
pro gefahrenem Kilometer für die kürze
ste verkehrsübliche Fahrtstrecke gezahlt. 

 

Finanzen und Besoldung 

Die finanzielle Lage von LAA ist katastro
phal! Die GEW NRW hat die Landes 
regierung immer wieder aufgefordert, 
den gesetzgeberischen Spielraum zur 
Verbesserung der Besoldung von LAA voll 
auszuschöpfen. Bislang ist nichts Subs tan 
tielles dazu geschehen. Für alle LAA fällt 
der Anwärtergrundbetrag unterschiedlich 
hoch aus. Es gibt drei Kategorien, die sich 
nach dem späteren Eingangsamt als 

Beurteilungen
in der Prüfung

Langzeitbeurteilungen
im Vorbereitungsdienst

1. Unterrichts 
praktische Prüfung 

15%

Kolloquium 10%

ZfsL 25% Schulleitung 25%

1. Schriftliche 
 Arbeit 5%

2. Unterrichts 
praktische Prüfung 

15%
2. Schriftliche 

Arbeit 5%

Ergebnis der Staatsprüfung/Einzelnoten 



 

komplettes Schuljahr

Prüfungstag 
mit zwei  
UPPs und 
Kolloquium 

Perspektiv 
gespräch in 
ersten sechs 

Wochen

Zwei Halbjahre „Bedarfsdeckender Unterricht“

 1. Ausbildungs             2. Ausbildungs            3. Ausbildungs             4. Ausbildungs           5. Ausbildungs            6. Ausbildungs 
       quartal                           quartal                         quartal                          quartal                        quartal                          quartal

Letzter 
Monat vorm  

letzten 
Halbjahr:  

Meldung zur 
Prüfung

1.11. 1.2. 1.8. 1.2. 30.4.

1.2. 1.8. 31.10.1.5. 1.8.
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Lehrkraft richten (A12, A13, A13 mit 
Zulage). Hinzu kommt jeweils ein Fami 
lienzuschlag, wenn LAA verheiratet sind 
(Stufe 1) oder unterhaltspflichtige Kinder 
haben (Stufe 2 und 3). Seit dem 01.12.2022 
bemisst sich der Familienzuschlag für die 
Stufen 2 und 3 nach der Mietenstufe dei
ner Gemeinde. Die früher fällige Jahres 
sonderzahlung (Weihnachtsgeld) ist in 
zwischen in die monatlichen Bezüge inte
griert und wird nicht mehr gesondert aus
gezahlt. Wenn der Vorbereitungsdienst 
verlängert werden muss, z. B. bei Nicht be 
stehen der Prüfung oder anderen Grün den 
wie einer längeren Krankheit, werden die 
Bezüge eventuell vermindert. Bei einer 
Verlängerung wegen Nichtbestehens be 

trägt die Verminderung etwa 15 Pro zent. 
Hier gibt es jedoch eine Einspruchsmög 
lichkeit aus sozialen Gründen. Wende dich 
an den zuständigen →  Personalrat! 

 

Gliederung des 
Vorbereitungsdienstes 

Über den jeweiligen Ausbildungsstand wäh 
rend der →  Ausbildung kannst du jederzeit 
von den Ausbilder*innen und der →  
Schulleitung Auskunft verlangen. Dieses 
Recht ist Bestandteil der →  OVP (§ 10 Abs. 5) 
und damit verbindlicher Teil der Aus bil 
dungsberatung. 

Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

Perspektiv 
gespräch
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Kerncurriculum 

Für die Lehrer*innenausbildung in NRW 
wurde ein gemeinsames verbindliches 
und strukturierendes Kerncurriculum für 
→  ZfsL und Ausbildungsschulen entwickelt. 
Es soll eine landesweite Vergleichbarkeit 
der →  Ausbildung, die Verzahnung der ein 
zelnen Ausbildungsbereiche sowie die 
Gewährleistung nachhaltiger Ausbildungs 
qualität und Transparenz für die LAA 
ermöglichen. Das Kerncurriculum kontu
riert und strukturiert die schulpraktische 
Ausbildung im Vorbereitungsdienst. Es 
umfasst konkrete Handlungsfelder, de nen 
berufsspezifische Kompetenzen und Kon 
kretionen zugeordnet sind. Davon ausge
hend werden Bezüge für den Aus bildungs 
ort Schule entwickelt. Die im Kerncurricu 
lum aufgeführten →  Kompetenzen und 
Stan dards für die Ausbildung beschreiben 
die Kompetenzerwartung an die LAA zum 
Ende des Vorbereitungsdienstes. 

 

Kolloquium 

Den Abschluss des →  Prüfungstages bildet 
das Kolloquium. Nach den beiden → 
Unterrichtspraktischen Prüfungen (UPPs) 
erfolgt am gleichen Tag noch eine münd
liche Prüfung von 60 Minuten. Bei einer 
an erkannten Schwerbehinderung oder 
Gleichstellung kannst du im Vorhinein 
einen Antrag stellen, dass das Prüfungs 
verfahren auf zwei Tage verteilt wird. In 
die sem Fall findet das Kolloquium am 
zweiten Tag statt. Für die Antragsstellung 
solltest du am besten deine Schwer 
behindertenvertretung um Unterstüt zung 
bitten. 

„Im Kolloquium reflektiert der Prüfling 
zuerst den eigenen professionsbezogenen 
Entwicklungsprozess. Er zeigt Zusammen 
hänge seines beruflichen Handelns in 
Formen der Zusammenarbeit innerhalb 
kollegialer Gruppen auf. Der Prüfling kann 
sich auf Aspekte aus den Perspektiv ge 
sprächen gemäß § 15 beziehen. Im weite
ren Verlauf bezieht sich das Kolloquium 
auf zentrale Bereiche des beruflichen 
Handelns und ist so auszurichten, dass die 
Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit 
beruflichen Situationen theoriegeleitet 
nachgewiesen werden kann“ (→ OVP § 33 
Abs. 2). Die Themen der Prüfung orien
tieren sich an den Handlungsfeldern des 
→ Kerncurriculums. 

 

Kompetenzen und Standards für 
die Ausbildung 

Die „Kompetenzen und Standards für die 
→ Ausbildung im Vorbereitungsdienst und 
die Staatsprüfung“ sind als Anlage 1 obli
gatorischer Teil der → OVP und definie
ren damit maßgeblich die Inhalte der → 
Ausbildung in Schule und → Seminar bis 
hin zur Prüfung. Sie korrespondieren mit 
dem verbindlichen → Kerncurriculum, das 
die Ausbildung im Vorbereitungsdienst 
maßgeblich strukturiert. Gemäß der OVP
Anlage konkretisiert sich der Erziehungs 
und Bildungsauftrag der Lehrer*innen in 
fünf Handlungsfeldern, in denen elf profes 
sionelle Handlungskompetenzen erworben 
werden können. Besonders herausgestellt 
wird die Leitlinie Vielfalt, die als rich tungs 
weisend für das Lehrer*innenhandeln 
definiert wird. Die „Kompetenzen und 
Standards“ prägen nicht nur das Seminar 



16  

Wissenswertes von A bis Z

bzw. Ausbildungsprogramm von → ZfsL und 
Schulen, sondern bieten auch vielfältige 
Chancen für kollektive Diskussionen im 
Seminar und darüber hinaus auch für eine 
selbstständige Reflexion der eigenen 
Ausbildung und der weiteren Entwicklung 
von Professionalität und individueller 
Persönlichkeit als Lehrer*in. 

 

Konferenz der Auszubildenden 

In der Geschäftsordnung für die → ZfsL ist 
die Konferenz der Auszubildenden nicht 
mehr verankert. Es gibt nur noch einen → 
Sprecherrat bestehend aus mindestens 6 
Mitgliedern und gewählten Vertreter*in 
nen aus den Kernseminaren. Siehe auch 
→ Mitbestimmung am ZfsL. 

 

Konferenz des Zentrums für schul
praktische Lehrerausbildung (ZfsL) 

Die Konferenz des → ZfsL ist oberstes und 
einzig explizit beschlussfassendes Gremium 
des Studienseminars. Stimmberechtigt 
sind die Studienseminarleitung, die Semi 
narleiter*innen sowie je zwei gewählte 
Fachleiter*innen und je drei Auszubil dende 
pro → Seminar. Sie entscheidet über: 

■   Grundsätze der Zusammenarbeit im 
Studienseminar, mit den Schulen und 
anderen Einrichtungen 

■   das Programm des ZfsL 

■   Grundsätze der Organisation der Aus 
bildungsveranstaltungen 

■   Beantragung und Verteilung von Haus 
haltsmitteln 

■   Anträge aus der → Seminarkonferenz 
und dem → Sprecherrat 

Außerdem empfiehlt sie Grundsätze zur 
Leistungsmessung und beurteilung. Die 
Gremien der einzelnen Seminare können 
dem Wortlaut der Geschäftsordnung der 
ZfsL nach bei diesen für die Ausbildung 
wichtigen Entscheidungen nur zuarbeiten, 
jedoch nicht selbstständig in ihrem Be reich 
entscheiden. Die Konferenz ist nicht pari 
tätisch besetzt. Bei Stimmgleichheit ent
scheidet die Stimme der Studien seminar 
leitung. Siehe auch → Mitbestimmung am 
ZfsL. 

 

Krankenversicherung 

→ Private Krankenversicherung (PKV) 

 

Krankheit 

Im Krankheitsfall informierst du umge
hend → Seminar und Ausbildungsschule. 
Ein ärztliches Attest mit der voraussicht
lichen Dauer der Erkrankung ist erforder
lich, wenn du länger als drei Arbeitstage 
fehlst. Die Bezüge werden weitergezahlt. 
Bei längerer Erkrankung, d. h., wenn Fehl 
zeiten von mehr als sechs Wochen vorlie
gen, kann der Vorbereitungsdienst auf 
Antrag in der Regel um bis zu sechs Mo nate 
verlängert werden (§ 7 Abs. 3 → OVP). 
Nimm in diesem Fall unbedingt Kontakt 
mit dem zuständigen → Personalrat auf.
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Lehrämter/Lehramtsbefähigung 

Derzeit gibt es folgende Lehrämter (§ 3 
LABG): 

■   Lehramt an Grundschulen 

■   Lehramt an Haupt, Real, Sekundar und 
Gesamtschulen 

■   Lehramt an Gymnasien und Gesamt 
schulen 

■   Lehramt an Berufskollegs 

■   Lehramt für sonderpädagogische För 
derung 

LAA sollen während ihrer → Ausbildung 
Ein sicht in die Aufgaben und Be son der hei 
ten einer anderen Schulform oder Schul 
stufe nehmen (§ 12 → OVP). Die Befähi 
gung zum Lehramt für sonderpädagogi
sche Förderung berechtigt zur Unter 
richts erteilung in Förderschulen sowie in 
anderen Schulformen entsprechend den 
fachlichen und sonderpädagogischen An 
for derungen (Gemeinsamer Unterricht). 
Die Befähigung zum Lehramt für Gym na 
sien und Gesamtschulen berechtigt auch 
zur Erteilung von Unterricht an Berufs kol 
legs. Mit der Lehramtsbefähigung Haupt, 
Real, Sekundar und Gesamtschulen ist 
der Einsatz in den Jahrgangsstufen 5 bis 
10 an Gesamtschulen möglich. Dement 
sprechend müssen LAA mit dem Lehramt 
für Gymnasien und Gesamtschulen wäh
rend ihrer Ausbildung Einblick in den 
Unterricht an Haupt, Real oder Sekun dar 
schulen oder der Sekundarstufe I an 
Gesamt schulen nehmen. LAA, die vor 
Beginn des Vorbereitungsdienstes für zwei 
Lehrämter eine Master oder Erste Staats 
prüfung nachgewiesen haben, ab sol 
vieren den Vorbereitungsdienst und die 

Zweite Staatsprüfung für das Lehramt 
ihrer Wahl. Wer während des Vorberei 
tungs  dienstes ein weiteres Lehramt ab 
solviert, setzt die Ausbildung in dem Lehr 
amt fort, für das die Ausbildung begon
nen wurde. Durch Ablegen der Staats 
prüfung wird auch die Lehramtsbe fähi 
gung für das weitere Lehramt erworben 
(§ 15 LABG). 

 

Lehrprobe 

→ Unterrichtsbesuch 

 

Mehrarbeit und Nebentätigkeiten 

„Über die → Ausbildung hinausgehender 
selbstständiger zusätzlicher Unterricht 
kann Lehramtsanwärterinnen und Lehr 
amts an wärtern mit ihrer Zustimmung 
übertragen werden; bis zum erfolgrei
chen Ablegen der → Unterrichts prakti schen 
Prüfungen jedoch nur im Umfang von bis 
zu sechs Wochenstunden. Aus bildung 
und Prüfung haben Vorrang vor der 
Erteilung zusätzlichen Unterrichts“ (§ 11 
Abs. 8 → OVP). Das bedeutet: 

■   Für jede Mehrarbeit ist deine Zu stim 
mung und außerdem die des → Semi 
nars erforderlich (um den Vorrang der 
Ausbildung zu gewährleisten). 

■   Bis zum Examenstag sind maximal sechs 
Stunden möglich 

■   Bezahlt wird Mehrarbeit bei LAA ab der 
ersten Stunde nach den jeweils gültigen 
Mehrarbeitssätzen (BASS 21 22 Nr.22), 
die Abrechnung erfolgt über die Schule. 
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■   Vorhersehbare Mehrarbeit unterliegt 
dabei der Mitbestimmung durch den 
Lehrerrat (→ Mitbestimmung an der 
Schule). 

Die GEW NRW meint: Dieser Unterricht 
trägt zur Unterrichtsversorgung bei, ver
hindert aber dadurch mögliche Neuein 
stellungen von Lehrer*innen. Die GEW 
NRW kritisiert, dass LAA, die zu den vul
nerabelsten Mitgliedern eines Kollegiums 
gehören, zu dieser (bezahlten) Mehr arbeit 
angehalten werden sollen. Dies kann nicht 
der richtige Weg sein, die Perso nal eng 
pässe an den Schulen und die spärlichen 
Bezüge der LAA auszugleichen. Daher for
dert die GEW NRW eine deutliche Erhö 
hung der LAABesoldung! Die Schulen 
benötigen darüber hinaus eine Personal 
reserve von mindestens 7 Prozent. 

Von der Mehrarbeit zu unterscheiden ist 
eine Nebentätigkeit nach Nebentätig 
keits verordnung, die grundsätzlich bei der 
Bezirksregierung schriftlich auf dem Dienst 
weg zu beantragen ist und genehmigt 
werden muss. Der Umfang der Neben 
tätig keit darf ein Fünftel der regulären 
wöchentlichen Arbeitszeit nicht über
schreiten. 

 

Mitbestimmung am Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung 

(ZfsL) 

Die Möglichkeiten der Partizipation und 
Mitbestimmung an den → ZfsL sind in der 
„Geschäftsordnung der Zentren für schul
praktische Lehrerausbildung“ geregelt. 
Die → Konferenz des ZfsL bildet darin das 
oberste Gremium. Sie setzt sich aus der 

Leitung des → ZfsL, Seminar und Fach 
leiter*innen sowie Auszubildenden zu 
sam men, ist dabei jedoch nicht paritä
tisch besetzt. Sie entscheidet u. a. über 
Grund sätze der Zusammenarbeit im Stu 
dienseminar, das Studienseminar pro 
gramm und die Verteilung von Haushalts 
mitteln. Daneben berät und entscheidet 
die → Seminarkonferenz auch über die 
Zusammenarbeit im → Seminar und mit 
den Schulen, das → Ausbildungsprogramm 
sowie über Anträge aus dem → Sprecher 
rat und an die Konferenz des ZfsL. Sie setzt 
sich aus der Seminarleitung, allen Semi 
narausbilder*innen und drei gewählten 
Auszubildenden zusammen. Der Spre cher 
rat nimmt die Interessen aller Auszubil 
denden an einem Seminar wahr und be 
steht aus mindestens sechs Mit gliedern. 
Er berät und beschließt über Vor schläge zur 
Gestaltung der → Ausbildung in Se mi nar 
und Schule sowie über Anträge an andere 
Konferenzen. 

 

Mitbestimmung an der Schule 

Das Schulgesetz sieht vor, dass an jeder 
Schule ein Lehrerrat zu wählen ist. Als 
weitere Gremien der Mitwirkung und 
Mitbestimmung an den Schulen gibt es 
die Schulkonferenz, die Lehrerkonferenz 
und die Fachkonferenzen. Die Einrichtung 
des Lehrerrates soll bewirken, innerschu
lische Probleme dort zu lösen, wo sie ent
standen sind. Er übernimmt also eine 
wichtige Klärungsfunktion und hat eine 
starke Vermittlungsaufgabe, für die eine 
grundlegende Vertrauensbasis unerläss
lich ist. Darüber hinaus sind dem Lehrer 
rat personalvertretungsrechtliche Auf 
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gaben (die vorher beim → Personalrat 
lagen) übertragen worden. Darunter fällt 
z. B. die Mitbestimmung über (vorherseh
bare) → Mehrarbeit und Nebentätig kei ten, 
wovon nicht selten auch LAA betroffen sind 
und so dessen Unterstützung brauchen. 
Die Lehrerkonferenz hat die allgemeine 
Aufgabe, über die pädagogische Gestal tung 
der Bildungs und Erziehungsarbeit zu 
beraten und die Zusammenarbeit der 
Lehrer*innen bei der Gestaltung und 
Durchführung des Unterrichts zu fördern. 
In der Schulkonferenz werden die Interes 
sen aller am Schulleben Beteiligten – von 
der → Schulleitung bis zu den Schüler*in 
nen – zusammengeführt. Maßgeblich für 
die Mitbestimmung im Schulsystem ist 
der Personalrat. 

 

Mutterschutz 

→ Schwangerschaft und Mutterschutz 

 

Ordnung zur berufsbegleitenden 
Ausbildung von 

Seiteneinsteigerinnen und 
Seiteneinsteigern und der 

Staatsprüfung (OBAS) 

Die OBAS bildet den rechtlichen Rahmen 
des berufsbegleitenden Vorbereitungs 
dienstes von der → Ausbildung bis zur 
Prüfung. Geregelt wird u. a. die Aus bil 
dungsstruktur, deren Dauer und Verant 
wortlichkeiten sowie Organisation, Ablauf 
und das → Ergebnis der Staatsprüfung. 
Siehe auch → Seiteneinstieg. 

Ordnung des 
Vorbereitungsdienstes und der 

Staatsprüfung (OVP) 

Die OVP ist der rechtliche Rahmen des 
Vor bereitungsdienstes. Sie regelt Ablauf 
und Struktur, enthält besondere Vor 
schriften für die → Ausbildung in den ein
zelnen → Lehrämtern und umfasst alle 
wichtigen Vorschriften für die Staats 
prüfung. Ein weiterer wichtiger Bestand 
teil der OVP sind die in der Anlage 1 ent
haltenen → Kompetenzen und Standards 
für die Ausbildung. 

 

Personalakte 

Über jeden Bediensteten wird bei der 
Bezirksregierung und beim Prüfungsamt 
eine Personalakte bzw. Prüfungsakte 
geführt. In der Personalakte sind alle Vor 
gänge über die dienstlichen und persön
lichen Verhältnisse der Beamten*innen 
enthalten. Es dürfen keine geheimen Per 
sonalakten geführt werden. Beamt*in nen 
können Einsicht in die eigene Personal 
akte nehmen. Es ist gestattet, Abschrif ten 
an zufertigen bzw. dürfen teilweise sogar 
Kopien gemacht werden. Im Zweifelsfall 
solltest du dich immer beim Personalrat 
melden. Du kannst auch ein Mitglied des 
Personalrats bevollmächtigen, die Per so 
nal akte einzusehen. Deine Prüfungs 
unter  lagen werden in einer eigenen Prü 
fungs  akte beim Prüfungsamt geführt.
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Personalrat/Personalvertretung 

Im öffentlichen Dienst, also in den Be 
hörden, öffentlichen Einrichtungen und 
Betrieben, wie auch in den Schulen und 
Hochschulen, werden nach dem LPVG 
Personalräte gebildet. Die Personalräte 
vertreten die konkreten Interessen und 
Belange aller Kolleg*innen, und zwar 
gemeinschaftlich oder auch als persönli
ches Individualinteresse (z. B. bei Verset 
zungswunsch) gegenüber der Dienststelle 
oder deren Leitung. Im Schulbereich sind 
Schulen und Studienseminare keine 
Dienststellen, wohl aber das Schulamt 
oder die Bezirksregierung. Im öffentlichen 
Schuldienst gibt es Personalräte für alle 
Schulformen. 

Die Personalräte vertreten die Interessen 
der Lehrkräfte nach Schulform und Dienst 
stelle: 

■   Der örtliche Personalrat vertritt die Lehr 
kräfte von Grundschulen gegenüber 
dem Schulamt. 

■   Der Bezirkspersonalrat vertritt die 
Lehrkräfte jeweils für alle Schulformen 
auf der Ebene der Bezirksregierung als 
maßgebliche Dienststelle. 

■   Der Hauptpersonalrat vertritt die 
Lehrkräfte jeweils für alle Schulformen 
beim Schulministerium als oberste 
Dienststelle. 

Grundsätzlich kannst du dich immer dann 
an den Personalrat wenden, wenn du ein 
personal oder dienstrechtliches Problem 
hast, also bei Abordnungen, Versetzun gen, 
Seminarwechsel, → vorzeitiger Beendi 
gung des Vorbereitungsdienstes, Fragen 
von → Schwangerschaft und Mutter 

schutz oder der → Elternzeit, aber auch bei 
sonstigen Problemen im Zusammenhang 
mit deiner → Ausbildung. Die Adressen 
der für dich zuständigen Personalvertre 
tungen erfährst du in deiner Schule oder 
im → Seminar. Im Adressteil dieser Bro 
schüre findest du einen QRCode, der dich 
direkt zu einer Suchmaske auf der Seite 
der GEW NRW leitet, um die für dich 
zuständigen Personalräte zu finden. 
 

Personenorientierte Beratung 

Die Personenorientierte Beratung ist ver
pflichtendes Element in der → Ausbildung 
und wird von den Leiter*innen der über
fachlichen Ausbildungsgruppen (die → 
Seminare) durchgeführt, die in der Regel 
dafür eine spezielle Zusatzausbildung er 
halten haben. Die Seminarleiter*innen sind 
weder an der Benotung noch an der Prü 
fung der LAA beteiligt. Die Beratung ist 
individuell auf die LAA zugeschnitten und 
dient der Entwicklung zu einer professio
nellen Lehrer*innenpersönlichkeit. Dazu 
ist deine aktive Beteiligung und das Ein 
bringen deiner Interessen und Wün sche 
entscheidend. Sie findet in verschiedenen 
Beratungsformen (z. B. als Coaching) statt, 
die mit dir abgestimmt werden. Hier lie
gen also besondere Chancen der indivi
duellen Förderung für alle LAA, unabhän
gig von jeglicher Beurteilung. 
 

Perspektivgespräche 

Im ersten und im fünften Quartal der → 
Aus bildung führst du mit dem*der Se mi 
narausbilder*in deiner Wahl und Ver tre 
ter*innen der Ausbildungsschule (i. d. R. die 
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Ausbildungsbeauftragten) Perspektiv ge sprä 
 che. Ausgehend von deinen schon vorhan
denen Kompetenzen, dient es der indivi
duellen Planung deiner Ausbildung und wel
chen Beitrag Schule und → Semi nar dazu lei
sten können. Du bist für die Pla nung und die 
Gesprächsführung in deinen Perspektivge 
sprächen zuständig. Die Er geb nisse des Ge 
sprächs und die Ziele dei nes Professionali 
sierungsprozesses werden von dir schriftlich 
festgehalten und von den anderen Teilneh 
mer*innen ggf. ergänzt. Die so erarbeitete 
Planung soll im Laufe der Ausbildung fortge
schrieben werden. Es ist ratsam, die Ergeb 
nisse der Per spektiv ge spräche allen an der 
Ausbildung Beteiligten zur Kenntnis zu ge 
ben. Nur so können sie im weiteren Verlauf 
der Aus bildung Früchte tragen – indem an 
den besprochenen Punk ten gemeinsam 
angesetzt und gearbeitet wird. Nutze diese 
Chance für dich. Gut vorbereitete Ge sprä che 
und das selbstbewusste Einbringen deiner 
Wünsche und Interessen bieten dafür die 
beste Voraussetzung. 

 

Private Krankenversicherung (PKV) 

Im Rahmen der Fürsorgepflicht des Lan des 
erhalten LAA im Krankheitsfall eine → 
Beihilfe zu den entstandenen Krankheits 
kosten. So werden in der Regel 50 Pro zent 
der Krankheitskosten von der Beihilfe stelle 
erstattet (→ Beihilfeantrag). Da die Bei hilfe 
stellen in der Regel nur 50 Prozent tragen 
stellt sich die Frage, wie der Differenz be 
trag abgesichert werden kann. 

Da eine private Versicherung somit nur die 
ver bleibende Hälfte der Kosten ab decken 
muss, ist sie in der Regel recht kostengünstig. 

Die Preise der privaten Versicherungen 
(aber auch Leistungen) sind durchaus unter 
schiedlich, Vergleiche lohnen sich. Wenn 
du während des Studiums in der gesetz
lichen Krankenversicherung warst, kann 
du diese im Vorbereitungsdienst freiwillig 
fortsetzen (allerdings ohne Beitragszu 
schuss des Arbeitgebers, siehe → Beihilfe 
und Krankenversicherung). Dies beein
trächtigt zwar deinen Beihilfenanspruch, 
kann aber nach dem Vorbereitungsdienst 
von Vorteil sein. 

Da mit dem Tage der Beendigung des Vor 
bereitungsdienstes – also mit Aushändi 
gung des Zeugnisses – die Beihilfebe rechti 
gung als LAA entfällt, empfehlen wir dir 
dringend, dich rechtzeitig mit der privaten 
Krankenversicherung über die Fort setzung 
und Aufstockung des Kranken versiche 
rungsschutzes zu verständigen, wenn der 
Übertritt in die gesetzliche Krankenver 
siche rung nicht möglich ist oder die 
Übernahme in ein Beamt*innenverhältnis 
auf Probe oder ein sonstiges Beschäfti 
gungs  verhältnis erfolgt. Da die Beitritts 
möglichkeiten zur gesetzlichen Kranken ver 
sicherung nach Beendigung des Vorberei 
tungsdienstes sehr begrenzt sind, stellt sich 
bereits vor seinem Beginn die Frage, ob die 
studentische Kranken ver sicherung nach 
Ablauf des Studiums für die Übergangszeit, 
für die Dauer des Vorbereitungsdienstes 
und die Zeit da nach als freiwillige Versiche 
rung fortgesetzt werden sollte. 

 

Prüfungsausschuss 

Die Zusammensetzung des Prüfungs aus 
schusses bestimmt § 31 → OVP: eine vor
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sitzende Person (meist die → Schulleitung) 
und zwei Seminarausbilder*innen. Jedes 
Fach des Prüflings muss mindestens einmal 
vertreten sein. Dem Prüfungsaus schuss 
gehören zwei Fremdprüfer*innen, wenn 
der Prüfling nicht mindestens einen Monat 
vor Eintritt in das Prüfungsverfahren ein 
an der → Ausbildung beteiligtes Mitglied 
be stimmt hat. Aus der Sicht der GEW kön
nen beide Varianten Vorteile haben. In 
vielen Fällen kann die Unterstützung durch 
eigene Ausbilder*innen vorteilhaft sein, 
manchmal ist eine Beurteilung durch Fremd 
prüfer*innen unvoreingenommener. 

 

Prüfungstag 

Das gesamte Prüfungsverfahren – → 
Unterrichtspraktische Prüfungen (UPP) 
und → Kolloquium – wird an einem Tag im 
letzten Halbjahr der Ausbildung durchge
führt. Am Ende dieses Tages werden die 
fünf Teilnoten für UPPs, Schriftliche Ar 
beiten und Kolloquium sowie das vorläu
fige Gesamtergebnis der Prüfung bekannt 
gegeben. Das endgültige Gesamtergebnis 
der Zweiten Staatsprüfung wird vom 
Prüfungsamt ermittelt und mitgeteilt. Für 
die Vorbereitung ist es nützlich, dass du 
dich frühzeitig mit den → Ausbildungs be 
auftragten absprichst. Außerdem können 
sich die LAA innerhalb einer Schulgruppe 
gegenseitig unterstützen, z. B. indem klei
ne Arbeiten für den Prüfling übernommen 
werden oder → der Prüfungs aus schuss 
betreut wird. 

Wenn du eine anerkannte Schwerbe hin 
derung hast oder gleichgestellt bist, kannst 
du im Vorhinein einen Antrag beim Prü 

fungsamt stellen, dass das Prüfungs ver 
fahren auf zwei Tage verteilt wird. Für die 
Antragsstellung solltest du am besten dei
ne Schwerbehindertenvertretung um 
Unterstützung bitten. Zusätzlich hast du 
mit einer anerkannten Schwerbehin de rung 
oder einer Gleichstellung das Recht in allen 
Prüfungsteilen durch die Schwer behin 
der tenvertretung begleitet zu werden. 
 

Remonstration 

→ Beschwerderecht/Remonstration 

 

Rücktritt von der Prüfung 

Wer als LAA in die Prüfung eingetreten ist 
(§ 29 Abs. 2 → OVP) und dann von Amts 
wegen oder auf eigenen Antrag hin aus 
dem Vorbereitungsdienst entlassen wird 
(→ Entlassung, → Vorzeitige Beendigung 
des Vorbereitungsdienstes), scheidet 
automatisch aus dem Prüfungsverfahren 
aus (§ 36 Abs. 1 OVP). Bei der Entlassung 
aus dem Vorbereitungsdienst auf Antrag 
des Prüflings gilt grundsätzlich, dass die 
Prüfung als nicht bestanden gewertet wird. 
Ausnahme: der Prüfling kann dem Prü 
fungs amt einen schwerwiegenden Grund 
für den Entlassungsantrag nachweisen. 
Bitte nimm in diesem Fall unbedingt Kon 
takt mit einem zuständigen → Per sonal 
rat auf. 
 

Schriftliche Arbeiten 

Schriftliche Arbeiten ist die Bezeichnung für 
die erweiterten schriftlichen Unterrichts 
planungen für die beiden → Unterrichts 
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praktischen Prüfungen (UPPs). Da das 
Zweite Staatsexamen nach Vereinba run 
gen der Kultusministerkonferenz (KMK) 
eine schriftliche Arbeit enthalten muss, 
sind die Schriftlichen Arbeiten mit Blick 
auf eine ohnehin gründliche Planung der 
UPPs durch die LAA sinnvoll. In den 
Schriftlichen Arbeiten musst du Fol gen 
des darlegen: „Ziele, einen oder mehrere 
didaktische Schwerpunkte und einen 
geplanten Verlauf des Unterrichts ein
schließlich der jeweiligen Begründungszu 
sammenhänge und eine Darstellung der 
zugehörigen längerfristigen Unterrichts 
zu sammenhänge, in die die Unter richts 
stunde der Unterrichtspraktischen Prü fung 
eingebunden ist“ (§ 32 Abs. 5 → OVP). 
Der Umfang jeder Schriftlichen Arbeit soll 
zehn Seiten nicht überschreiten, davon 
soll auf die Planung der Stunde und auf 
die längerfristigen Unterrichtszusam men 
hänge jeweils etwa die Hälfte entfallen. 

 

Schulleitung 

Sie ist an deiner schulpraktischen → Aus 
bil dung maßgeblich beteiligt. Sie verant
wortet den Unterricht der LAA (§ 9 → OVP) 
und weist den selbstständigen Unterricht 
(→ Bedarfsdeckender Unterricht (BdU)) 
zu (§ 11 Abs. 7 OVP). Zudem spielt sie 
durch die Langzeitbeurteilung eine sehr 
wichtige Rolle bei der Ermittlung deiner 
Abschlussnote (→ Ergebnis der Staats 
prüfung/Einzelnoten). Diese wird von der 
Schulleitung „auf der Grundlage von eige
nen Beobachtungen und der Beurtei lungs 
 beiträge der → Ausbildungsleh rerin nen 
und Ausbildungslehrer erstellt“ (§ 16 
Abs.3 OVP), letztere geben aber nach wie 

vor keine Note. Die OVP konkretisiert diese 
Grundlagen für die Beurteilung an dersel
ben Stelle: „Langzeitbeurteilungen be ruhen 
auf der fortlaufenden Begleitung der Lehr 
amts anwärterinnen und Lehramtsan wär ter 
in allen schulischen Handlungsfeldern.“ 
Eine Beurteilung der Schulleitung auf 
Grundlage sehr weniger → Unterrichts 
besuche oder nur auf Grundlage von Unter 
richtsbesuchen kann es also schlechter
dings nicht geben. Damit alle deine schu
lischen Aktivitäten während deiner Aus 
bildung berücksichtigt werden, kannst du 
z. B. rechtzeitig eine Aufstellung darüber 
für die Schulleitung machen. In der OVP 
ist eine weitere Regelung zur Beurteilung 
durch die Schulleitung ausgeführt: Sie soll 
vor der endgültigen Fertigstellung der 
Beurteilung den → Ausbildungs beauf 
tragten Gelegenheit zur Stellungnahme zum 
Gesamtergebnis geben. An deiner Schul 
karriere ist die Schulleitung vielfach betei
ligt: Sie beurteilt dich nicht nur im Rah men 
deiner Ausbildung; sie spielt auch eine 
zentrale Rolle bei den schulscharfen Ein 
stellungen und entscheidet nach etwaiger 
Anstellung am Ende der Probezeit über 
die Bewährung. 

 

Schwangerschaft und Mutterschutz 

In deinem Interesse und zum Schutz von 
dir und deinem Kind empfiehlt es sich, eine 
bestehende Schwangerschaft umgehend 
mitzuteilen. Lege der Ausbildungs schule 
und dem → ZfsL eine ärztliche Schwan ger 
schaftsbescheinigung vor. Die Bezirks 
regie rung legt daraufhin die Mutter 
schutzfrist fest. Mit Bekanntgabe deiner 
Schwangerschaft wirst du mit sofortiger 
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Wirkung vom Unterricht freigestellt, da 
mit eine Gefährdungsbeurteilung durch
geführt werden kann und dein Immun 
status in Bezug auf bestimmte Infektions 
krankheiten durch den Betriebsärztlichen 
Dienst (BAD) geklärt werden kann. Die 
Teilnahme an allen Ausbildungsver anstal 
tungen am ZfsL bleibt verpflichtend. Die 
Bezüge werden weitergezahlt. Die Gefähr 
dungsbeurteilung muss von der → Schul 
leitung und von dir unterschrieben wer
den. Gegebenenfalls müssen Schutzmaß 
nahmen bestimmt werden – zum Beispiel 
eine Freistellung vom Sportunterricht 
oder von der Pausenaufsicht. Erst nach 
dem Gutachten des BAD nimmst du dei
nen Dienst an der Schule wieder auf. 

Der Mutterschutz beginnt sechs Wochen 
vor und endet acht Wochen nach der Ent 
bindung bzw. dem errechneten Ent bin 
dungstermin. Für diesen Zeitraum wirst 
du vom Schuldienst unter Fortzahlung der 
Bezüge befreit. Wichtig: Bei einer Geburt 
vor dem errechneten Entbindungstermin 
verlängert sich die Schutzfrist von acht 
Wochen um den Zeitraum, der vor dem 
errechneten Termin nicht in Anspruch 
genommen werden konnte. Spezielle 
Regelung gibt es bei Mehrlings und 
Frühgeburten. Im Zeitraum des Mutter 
schutzes darfst du nicht beschäftigt wer
den. Nicht vergessen: Nach der Geburt 
musst du der Bezirksregierung und dem 
LBV eine Geburtsurkunde vorlegen! Spä 
testens sieben Wochen vor dem ge wün sch 
ten Termin muss ein Antrag auf → 
Elternzeit bei der Bezirksregierung einge
reicht werden. Der Vorbereitungsdienst 
kann aus Gründen des Mutterschutzes 
auf Antrag verlängert werden. Siehe auch 
→ Teilzeitreferendariat.  

Schwerbehinderte Menschen 

Anspruch auf individuelle Rücksichten im 
Schulalltag und Vorbereitungsdienst er 
langen Lehrkräfte und LAA mit längerfri
stigen gesundheitlichen Einschränkungen 
nur über die Beantragung eines Schwer 
behindertenausweises. Einen entspre
chenden Antrag musst du bei der kom
munalen Antragsbehörde des Landkreises 
oder der kreisfreien Stadt stellen. Rechts 
grundlage ist das SGB IX: Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen. Die 
Richtlinien zu deren Durchführung im 
öffentlichen Dienst in NRW sind vom 
Schulministerium für den Schulbereich 
per Runderlass geregelt (BASS 2106 
Nr.1). 

Dieser Runderlass umfasst auch die 
Verfahrensgrundsätze im Bereich der → 
Ausbildung und Prüfung, wonach der 
Vorbereitungsdienst so zu gestalten ist, 
dass „schwerbehinderte Menschen die 
erforderlichen Kenntnisse und Fähig kei 
ten erwerben können, ohne dass sie 
infolge ihrer Behinderung unzumutbar 
belastet werden“. Nachteilsausgleiche 
können z. B. das → Teilzeitreferendariat 
oder die Aufteilung des Prüfungsver 
fahrens auf zwei Tage sein. Sowohl im 
Rahmen der Ausbildung als auch bei 
allen Fragen rund um die Einstellung in 
den Schul dienst sollten sich LAA mit län
gerfristigen gesundheitlichen Einschrän 
kungen an die Schwerbehinderten ver 
tretung wenden, die nach dem SGB IX 
und dem LPVG umfassende Schutzauf 
gaben wahrnimmt.
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Schwierigkeiten mit 
Ausbildungslehrer*innen, Fach 

und Seminarleiter*innen 

Probleme zwischen LAA und Ausbil 
der*innen – ob in der Schule oder im → 
Seminar – kommen immer wieder vor. Sie 
haben unterschiedlichste Ursachen, häu
fig gibt es Interessensdivergenzen oder es 
sind kommunikative Dissonanzen, die 
eine Rolle spielen. Beziehungsprobleme 
gibt es dort, wo Menschen zusammen
kommen. In der → Ausbildung ist es aber 
wichtig, dass LAA, die sich strukturell in 
der schwächsten Rolle im Ausbildungs 
system befinden, nicht permanent das 
Nachsehen haben. Die Ausbildung ist kein 
rechtsfreier Raum, und häufig gibt es 
Unter stützer*innen, die Partei ergreifen 
und helfen können. Wir möchten dich er 
mutigen, das offene Gespräch zu suchen, 
in dem du an die Pflicht zur Beratung erin
nern kannst. Darüber hinaus solltest du in 
so einem Fall versuchen, im Fachseminar 
oder mit anderen betroffenen LAA zu 
reden. Schwierigkeiten mit der Fach lei 
tung betreffen in manchen Fällen das 
ganze Fachseminar. Gemeinsam kann 
man Probleme besser lösen als allein! Ge 
gebenenfalls können auch die gewählten 
Gremien im Studienseminar, wie etwa 
der → Sprecherrat, weiterhelfen – gerade 
bei Problemen im Seminar. In den Schu len 
ist es meistens hilfreich, wenn sich alle 
oder zumindest mehrere LAA besprechen 
und die Hilfe und Unterstützung der → 
Ausbildungslehrer*innen einfordern. Na 
tür lich müssen an dieser Stelle auch die 
→ Ausbildungsbeauftragten ausdrücklich 
erwähnt werden. Sie können einerseits 

zwar Konfliktpartei sein; sie können 
jedoch andererseits auch zur Konflikt 
lösung beitragen. Zur personenorientier
ten Ausbildung gehört auch die Beratung 
in Konfliktlagen während des Vorberei 
tungs dienstes. Nutze also die Gelegen 
heit, Probleme, Schwierigkeiten und Kon 
flikte mit deinen Ausbilder*innen zu be 
sprechen.  

 

Seiteneinstieg 

Da die Unterrichtsversorgung allein durch 
grundständig ausgebildete Lehrkräfte 
nicht gesichert werden kann, stellt das 
Land seit vielen Jahren auch Seitenein 
steiger*innen ein. Die Ausbildung erfolgt 
berufsbegleitend: 

■   entweder zwei Jahre nach der → OBAS, 
die – wie bei LAA – mit Staatsexamen 
abgeschlossen wird und anschließend 
eine Verbeamtung ermöglicht, 

■   oder ein Jahr nach dem Erlass zur „Pä 
dagogischen Einführung in den Schul 
dienst“. 

Die berufsbegleitende Qualifikation kommt 
infrage für Hochschulabsolventen*innen 
mit einem nicht lehramtsbezogenen Mas 
terabschluss und mindestens zweijähriger 
Berufserfahrung oder dem Nachweis der 
mindestens zweijährigen Betreuung eines 
minderjährigen Kindes. Die Ausbildung 
erfolgt in zwei Unterrichtsfächern oder 
be ruflichen Fachrichtungen. Diese Seiten 
einsteiger*innen haben weitgehend ver
gleichbare Professionalisierungs perspek 
tiven für den Lehrberuf. Damit ist eine 
Forderung der GEW NRW erfüllt, nicht 
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grundständig ausgebildeten Einstei 
ger*innen in den Schuldienst die Möglich 
keit zu geben, sich berufsbegleitend zu 
gleichwertigen Lehrkräften qualifizieren 
und auch alle Aufstiegschancen des 
Berufs wahrnehmen zu können. Sehr 
unterschiedliche Erfahrungen gibt es 
allerdings mit den praktischen Bedin 
gungen der OBASAusbildung: Es wird 
häufig kritisiert, dass die durchschnittlich 
sechs Anrechnungsstunden einer Lehr 
kraft in → Ausbildung während der 
gesamten Ausbildungszeit zu gering sind 
und der verbleibende selbständige Unter 
richt neben einer vollen Ausbildung zu viel 
ist. Das Pensum kann für die Be trof fenen 
zu einer schwerwiegenden Be las tung 
oder gar zum Abbruch der Aus bil dung 
führen. Der erhebliche Fach kräfte mangel 
sollte den beteiligten Akteuren vor Augen 
führen, wie wichtig es ist, gute Rahmen 
bedingungen für die Ausbildung zu schaf
fen und Ausbildungs abbrüche zu vermei
den (→ Vorzeitige Beendigung des Vor be 
reitungsdienstes). 

Die „Pädagogische Einführung in den 
Schuldienst“ soll Seiteneinsteiger*innen 
ohne Befähigung zu einem → Lehramt im 
Sinne des LABG auf ein Dauerbeschäfti 
gungsverhältnis als Tarifbeschäftigte vor
bereiten. Diese Einführung besteht aus 
einer zwei bis dreimonatigen Orientie 
rungs phase ab Schuljahres oder Schul 
halb jahresbeginn und einer neunmonati
gen Intensivphase (ab 1. Mai oder 1. 
November), die durch Schule und → ZfsL 
gestaltet werden. Die GEW NRW hält diese 
Art der Qualifizierung für den Lehr beruf 
im Gegensatz zur OBAS für völlig unzurei
chend. 

(Fach und Kern) Seminare 

In den „fachbezogenen und überfach
lichen Ausbildungsgruppen“ (§ 10 →  OVP) 
– die Fach und Kernseminare – findet der 
eher theoretische Teil der Ausbildung 
statt. Während die Schulen der Ort der 
praktischen → Ausbildung sind, soll in den 
Seminaren eine theoriegestützte Reflexion 
dieser Praxis und eine Aufarbeitung und 
Anwendung der pädagogischen Theorien 
stattfinden. Diese Möglichkeiten solltest 
du nutzen! Versuche, eigene Vorstellun 
gen, Ideen und Fragen in die Seminare 
ein zubringen. Es ist deine Ausbildung. Die 
Dauer der Seminare beträgt sieben 
Stunden pro Woche, eine Teilnahme ist 
verpflichtend. Wenn aufgrund der großen 
LAAZahl Gruppen geteilt werden, so wird 
diese Vorgabe zugunsten intensiverer 
Arbeit zum Teil auch unterschritten. „An 
den überfachlichen Ausbildungsgruppen 
eines Seminars nehmen in der Regel 20, 
im Durchschnitt des Seminars mindestens 
15 Lehramtsanwärterinnen und Lehramts 
anwärter teil“ (§ 10 Abs. 3 OVP). 
 

Seminarkonferenz 

Die Seminarkonferenz besteht aus der Se 
minarleitung, allen Seminaraus bilde r*in nen 
und drei gewählten Auszubildenden. Die 
Seminarkonferenz kann wichtige Entschei 
dungen für die Ausbildungsarbeit treffen 
und bereitet die → Konferenz des ZfsL in 
Fragen des → Seminars maßgeblich vor. 
Die Seminarkonferenz berät und ent
scheidet über die Zusammenarbeit am 
Seminar und mit den Schulen, das lehr
amtsbezogene → Ausbildungsprogramm, 
Maßnahmen zur Sicherung und Entwick 
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lung von Standards in der Ausbildungs 
arbeit, Grundsätze der Organisation von 
Ausbildungsveranstaltungen sowie über 
Anträge aus dem → Sprecherrat und An 
träge an die Konferenz des ZfsL. Siehe auch 
→ Mitbestimmung am ZfsL. 
 

Seminarprogramm 

Im Seminarprogramm werden nach § 10 
Abs.6 → OVP die besonderen Ziele, Kon 
zepte und Schwerpunkte der Ausbildungs 
arbeit im → ZfsL festgelegt. Die Beteiligung 
der LAA an der Ausgestaltung des Seminar 
programms kann nur empfohlen werden 
und sollte selbstverständlich sein. Da es in 
der Seminararbeit immer wieder zu Ver
än derungen kommt, sollte bereits zu Be 
ginn des Referendariats das Ausbil dungs 
programm kritisch im → Seminar und in der 
Schule diskutiert werden. Dasselbe gilt min 
destens genauso für das → Ausbildungs 
 programm der Schule, das Schule und ZfsL 
gemeinsam entwickeln sollen. Beides 
birgt für dich Chancen für Transparenz und 
Einflussnahme, die du nicht ungenutzt 
ver streichen lassen solltest. 
 

Seminartag 

→ Ausbildung am Zentrum für schulprak
tische Lehrerausbildung (ZfsL) 
 

Sprecherrat der 
Lehramtsanwärter*innen (LAA) 

Der Sprecherrat nimmt die Interessen 
aller Auszubildenden an einem → Seminar 
wahr und wirkt an Entscheidungen des 

Seminars und des → ZfsL mit (§ 9 Abs. 1 
GO der ZfsL). Der Sprecherrat besteht aus 
mindestens sechs Mitgliedern und die 
Kernseminare wählen jeweils eine*n 
Vertreter*in den Rat. Bei entsprechender 
Anzahl der Kernseminare steigt auch die 
Mitgliederzahl der Ratsmitglieder. Der 
Rat ist für die Dauer von 12 Monaten 
gewählt und beschließt über Vorschläge 
zur Gestaltung der → Ausbildung in → 
Seminar und Schule und über Anträge an 
andere Konferenzen, wie die → Semi nar 
konferenz und die → Konferenz des ZfsL. 
Der Sprecherrat wählt auch die Vertre 
ter*innen für die anderen Konferenzen. 
Siehe auch → Mitbestimmung am ZfsL. 

 

Teilzeitreferendariat 

Die Einführung des Teilzeitreferendariats 
entspricht einer langjährigen Forderung der 
GEW NRW. Durch Änderung der → OVP 
(Erweiterung um § 8a „Vorberei tungs 
dienst in Teilzeit“) ist das Teilzeitre fe ren 
dariat rechtsgültig und kann aus familien
politischen Gründen und bei anerkannter 
Schwerbehinderung oder Gleichstellung 
beantragt werden (§ 64 Abs. 1 LABG). 
Voraussetzung für die Bewilligung einer 
Teilzeitbeschäftigung ist die tatsächliche 
Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 
18 Jahren oder eines*r pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen. Die Antragsstellung 
erfolgt direkt mit der Bewerbung für den 
Vorbereitungsdienst und gilt dann für die 
gesamte Ausbildungsdauer. Darüber hin
aus kann ein Antrag auch innerhalb der 
ersten zwölf Monate des Referendariats 
unmittelbar im Anschluss an die Schutz 
frist zum Mutterschutz (→ Schwan ger schaft 
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und Mutterschutz), die → Elternzeit oder 
eine Pflegezeit gestellt werden. Einen 
Monat vor deren Ablauf endet die An 
trags frist. 

Das landesweit einheitliche Modell ent
spricht einer Teilzeit von 75 Prozent der 
regulären Ausbildungszeit und bewirkt 
eine Verlängerung des Ausbildungszeit 
raums von 18 auf 24 Monate. Die Unter 
richtsverpflichtung wird von sechs auf 
acht Quartale und der selbstständige 
Unter richt entsprechend von vier auf 
sechs Quartale ausgedehnt. Die Ausbil dung 
am → ZfsL verändert sich im Teilzeit modell 
kaum. Sie findet in den ersten drei Halb 
jahren in der regulären Struktur mit durch 
 schnittlich sieben Wochenstunden statt. 
Im vierten Ausbildungshalbjahr ist eine 
Begleitung durch das → Seminar in Form 
von → personenorientierter und fach be 
zogener Beratung und durch → Unterrichts 
besuche vorgesehen. Durch die Verlän ge 
rung des Vorbereitungsdienstes von 18 
auf 24 Monate reduzieren sich deine 
Anwärter*innenbezüge entsprechend (→ 
Besoldung). Die → Beihilfe wird über die 
gesamte Dauer des Referendariats unge
kürzt gewährt. 
 

Unterricht nach der Zweiten 
Staatsprüfung 

Zwischen Prüfung und Ende des Vor be 
reitungsdienstes erfolgt der Unter richts 
einsatz von LAA im gewohnten Umfang – 
also 14 Unterrichtsstunden pro Woche. 
Die → Ausbildung geht regulär weiter und 
daran soll sich auch der selbstständige 
Unterricht in den Ausbildungsschulen 
orientieren. Unterricht zu Vertretungs 

zwecken soll nur mit Einverständnis der 
LAA erteilt werden (§ 11 Abs. 8 → OVP), 
bis zum erfolgreichen Ablegen der → 
Unterrichtspraktischen Prüfungen aller
dings nur im Umfang von bis zu sechs 
Wochenstunden. Diese zusätzlichen Unter 
richtsstunden werden als → Mehrarbeit 
vergütet (Stundensätze derzeit 25,60 
Euro (A12), 30,40 Euro (A13) und 35,54 
Euro (A13 mit Zulage), Stand 01.06.2023). 
Weiterhin gilt die Verpflichtung zum 
Besuch der → Seminare, die bis zum Ende 
des Vorbereitungsdienstes stattfinden. 
 

Unterrichtsbesuch 

Unterrichtsbesuche dienen sowohl der An 
leitung, Beratung, Unterstützung als auch 
der Benotung durch die Ausbil der*innen. 
Benotet werden Unterrichtsbesuche nur 
durch die Fachleiter*innen, nicht durch 
die überfachlichen Ausbilder*innen. Die 
beiden Funktionen „Beratung“ und „Be 
notung“ sind nicht oder nur schwer zu 
trennen, und so wird eigentlich jeder 
Besuch in die Benotung der Fachleitung 
eingehen, egal, ob er als Beratungs oder 
Benotungsbesuch tituliert worden ist. 
Lehrproben werden für viele LAA sinnvol
ler, wenn andere LAA daran teilnehmen 
dürfen und in die Nachbesprechung ein
bezogen werden. Das schafft Reflexions 
räume und die Möglichkeit, dass alle 
etwas daraus lernen können. Das Hin 
zuziehen von Ausbildungslehrer*innen ist 
in der Regel äußerst sinnvoll, denn nur sie 
kennen die Klasse gut genug, um etwas 
über den Kontext der Unterrichtsstunde 
bei zutragen. Es ist möglich, dass Ausbil 
der*innen zusammen eine Lehrprobe 
durchführen. Dies führt zu einer termin
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Stunde aufnimmst (Stillarbeit, Grup pen 
arbeit usw.). 

3. Plane begründbar! Du wirst deine 
Entscheidungen im nachfolgenden 
Gespräch erläutern müssen. 

4. Plane solidarisch! Deine schriftliche 
Unterrichtsskizze sollte eine Skizze blei
ben. Liefere nicht 6 Seiten ab, wenn nur 
12 gefordert werden. 

5. Plane taktisch! Du musst in Lehrproben 
nicht gegen deine pädagogischen Prin 
zipien verstoßen. Ob du aber gerade bei 
einer solchen Gelegenheit die pädago
gische Revolution eröffnen solltest, ist 
eine andere Frage. 

6. Plane langfristig! Ferien, Feiertage, 
Elterngespräche, Gruppenhospitation 
usw. nehmen dir viele Unterrichts stun 
den, die du brauchst, um die Summe 
der geplanten Lehrproben vernünftig 
unterzubringen.  

 

Unterrichtspraktische Prüfung 
(UPP) 

Im Kern ist die Unterrichtspraktische Prü 
fung nichts anderes als ein → Unter richts 
besuch. Die am → Prüfungstag zu absolvie 
renden Lehrproben werden als Unter 
richts praktische Prüfung (UPP) bezeichnet. 
Anders als bei den Lehrproben ist nun 
jedoch der ganze → Prüfungsausschuss 
beim Unterricht dabei. Nach der UPP, 
aber noch vor der Bewertung führen Prüf 
ling und Prüfungsausschuss ein Gespräch 
von etwa 10 Minuten, in dem Planung und 
Durchführung des Unterrichts reflektiert 
werden. Das ist gut so, denn eine reflektier
te und selbstkritische Betrach tung des 

lichen Entlastung beider Seiten und ist in 
der Nachbesprechung häufig aufschluss
reicher als die Sicht einer Einzelperson. 

„In den beiden Fächern finden, auch im 
Rahmen des selbstständigen Unterrichts, 
in der Regel insgesamt zehn Unterrichts 
besuche statt, zu denen die Lehramtsan 
wärterin oder der Lehramtsanwärter eine 
kurzgefasste Planung vorzulegen hat“ (§ 
11 Abs. 3 → OVP). „Die Seminarausbilde 
rinnen und Seminarausbilder legen im 
Benehmen mit der Lehramtsanwärterin 
oder dem Lehramtsanwärter die Termine 
für die Besuche fest“ (ebd.). Das heißt, die 
Termine werden nicht einseitig von den 
Ausbilder*innen entschieden. Dasselbe 
gilt auch für Unterrichtsbesuche bei Semi 
narausbilder*innen und LAAKolleg*innen 
– beides sinnvolle und bewährte Ele mente 
der Ausbildung. Ohnehin gilt: Plane deine 
Unterrichtsbesuche nach deinen Vorstel 
lungen und Bedürfnissen und besprich das 
rechtzeitig mit deinen Aus bilder*innen. 
Ver teile außerdem deine Unterrichts be 
suche frühzeitig in Ab spra che mit den Aus 
bilder*innen auf den in Frage kommenden 
Zeitraum, dann kommst du zur Prüfungs zeit 
nicht unnötig in Stress (→ Prüfungstag). 

 

Unterrichtsplanung 

Wir haben für dich 6 Tipps zur Unter richts 
pla nung für → Lehrproben zusammenge
stellt: 

1. Plane realistisch! Reduziere auf die 
Hälfte von dem, was du ursprünglich 
angedacht hast. 

2. Plane so, dass du mindestens eine Phase 
Selbsttätigkeit der Schüler*innen in die 
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Unterrichts gehört zu den Kern kompe ten 
zen einer guten Lehrkraft (Kom petenz 10 
im Handlungsfeld S → Kom pe tenzen und 
Standards für die Ausbil dung im Vorberei 
tungsdienst und die Staats prüfung). 
 

Urlaub/Sonderurlaub 

LAA nehmen wie alle Lehrkräfte ihren Erho 
lungsurlaub während der Schul fe rien. Für 
bestimmte Anlässe kannst du aber Son 
derurlaub beantragen. Die ge nauen Rege 
lungen finden sich in der FrUrlV NRW. 
Sowohl aus wichtigen persönlichen Grün 
den (Geburt, Trauerfall, Erkrankung eines 
Angehörigen u. a.) als auch für die Teil 
nahme an Veranstal tungen (politische, reli
giöse, sportliche, karitative usw.) kann bis 
zu fünf Tage im Jahr Sonderurlaub gewährt 
werden. Für Gewerkschaftsveranstal tun gen 
und Fort bildungen ist ebenfalls eine Frei 
stellung möglich. Für Sonderurlaub bis zu 
fünf Tagen ist die Seminarleitung zuständig, 
darüber hinaus auch die Schul aufsichts 
behörde. Dann musst du den Antrag auf 
dem Dienstweg an die Bezirksregierung 
stellen. 
 

Vertretungsunterricht 

Auch LAA können zu Vertretungs unter richt 
herangezogen werden. Hiermit ist die 
klassische Vertretung gemeint, das heißt 
z. B. beim Ausfall von Kolleg*innen durch 
Krankheit, also kurzfristig. Ferner gibt es 
an gleicher Stelle die Vorschrift, dass es 
sich dabei nur um einzelne Stunden in be 
kannten Klassen oder Kursen handeln 
darf. Überschreiten diese Stunden die 14 
Stunden → Ausbildungsunterricht, zählen 

sie als vergütbare → Mehrarbeit. Die GEW 
NRW fordert, dass LAA nicht zu Lasten der 
Qualität der → Ausbildung zusätzlich durch 
Vertretungsunterricht überbeansprucht 
werden. 

 

Vorzeitige Beendigung des 
Vorbereitungsdienstes 

Die Problematik ist evident: nicht alle LAA, 
die den Vorbereitungsdienst beginnen, be 
enden ihn auch erfolgreich mit der Zwei 
ten Staatsprüfung. Wie hoch die Quote 
der Abbrecher*innen ist, wissen wir nicht. 
Fakt ist, dass dieses Problem existiert und 
die Gründe dafür unterschiedlich sind: 
strukturelle Gründe, Probleme mit den 
Ausbilder*innen, Überlastung und zu gro
ßer Stress, persönliche Probleme oder 
auch eine berufliche Alternative – viel
leicht weil der Lehrberuf doch nicht der 
Traumberuf ist. Es gibt gute, individuelle 
Gründe einen Schlusspunkt zu setzen. Doch 
gibt es auch Problemkon stellatio nen, die 
ein offenes Gespräch oder eine intensive 
Auseinandersetzung lohnen. Gerade 
dann, wenn der Stress im Vorbereitungs 
dienst Anlass für einen Abbruch der → 
Ausbildung sein kann, lohnt die Auseinan 
dersetzung im → Seminar. Schließlich sind 
es allzu oft nicht nur einzelne LAA, für die 
die Belastung auf Dauer zu viel wird. 
Neben diesem gemeinschaftlichen Vor 
gehen, kannst du es auch mit einer indivi
duellen Strategie versuchen: Wäre nicht 
auch die Versetzung an ein anderes Semi 
nar oder an eine andere Schule eine Per 
spektive? Wende dich an die zuständige 
→ Personalvertretung. 
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die Folgen der Entlassung.“ Bei der An trag 
stellung wird somit bereits geprüft, ob ein 
wichtiger Grund vorliegt, sodass Rechts 
sicherheit über die spätere Fort setzung 
des Vorbereitungsdienstes besteht. 

Nach der Antragstellung zur Entlassung aus 
dem Vorbereitungsdienst werden LAA 
außerdem über die mit der Entlassung 
verbundenen Auswirkungen belehrt. 

Bitte beachten: Wenn das Prüfungsver fah 
ren bereits begonnen hat (mit der ent
sprechenden Mitteilung des Prüflings im 
letzten Monat vor Beginn des letzten 
Halbjahres (§ 29 Abs. 2 OVP)), musst du 
mit dem Antrag auf Entlassung bei der 
Bezirksregierung einen Antrag auf → 
Rücktritt von der Prüfung beim Prü fungs 
amt stellen. Sonst gilt ein nicht vom Prü 
fungsamt genehmigter Rücktritt als Nicht 
bestehen der Prüfung. Dabei solltest du 
unbedingt eine → Personalvertretung hin 
zuziehen. 

 

Widerspruch/Widerspruchsrecht 
und Gegenäußerung 

Immer wieder taucht die Frage auf, wann 
LAA „Widerspruch“ einlegen können. In 
einem rechtlich so fixierten Raum wie der 
Lehrer*innenausbildung regelt diese 
Frage das VwVfG, die VwGO sowie spe
zielle Vorschriften der → OVP. Ein Wider 
spruchsverfahren ist zwingende Voraus 
setzung für die Durchführung eines ver
waltungsgerichtlichen Prüfungsanfech 
tungsverfahrens. Dies gilt auch trotz des 
Bürokratieabbaugesetzes, das für berufs
bezogene Prüfungen weiterhin das Vor 
verfahren vorschreibt. So bestimmt § 68 

Eine → Entlassung aus dem Beamt*innen 
verhältnis ist bis zum Beginn des Prü 
fungsverfahrens jederzeit und einmalig 
ohne weitere Begründung möglich. Die 
Möglichkeit den Vorbereitungsdienst 
auch ohne wichtigen Grund zu unterbre
chen begrüßen wir als GEW ausdrücklich. 
Der entsprechende Antrag (Antrags for 
mu lar im Seminar/ → ZfsL erhältlich) 
muss auf dem Dienstweg an die Bezirks 
regierung gestellt werden. Solltest du 
dich für eine Entlassung aus dem Vorbe 
rei tungsdienst auf eigenen Antrag ent
scheiden, kannst du einmalig wieder ein
gestellt werden, zwischen der Entlassung 
und der Wiedereinstellung müssen min
destens zwei Jahre liegen. Eine Wieder 
ein stellung nach einer weiteren Entlas 
sung aus dem Vorbereitungsdienst auf 
eigenen Antrag oder eine Wiederein 
stellung innerhalb der Zweijahresfrist sind 
nur dann möglich, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. Als wichtige Gründe dabei 
gelten: Familienzusammenführung, Kinder 
erziehung, alleinige Verantwortung für 
einen ärztlich anerkannten Pflegefall, län
gere schwere Erkrankungen oder berufli
che Weiterqualifizierung für den Lehr beruf 
außerhalb des Vorbereitungs dienstes. 
Ausbildungsfachliche Gründe sind keine 
wichtigen Gründe in diesem Sinne (§ 5 
Abs. 2 → OVP). 

Die OVP macht in § 6 Abs. 4 eine wichtige 
Vorgabe zu der Behandlung eines solchen 
Antrags. „Bei einer Entlassung auf eige
nen Antrag entscheidet die Bezirksregie 
rung aufgrund der Angaben der Antrag 
stellerin oder des Antragstellers über das 
Vorliegen eines wichtigen Grundes im 
Sinne des § 5 Absatz 2 Satz 4 im Zeitpunkt 
der Entlassung und informiert zuvor über 
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Praxis für den Einstieg hat sich folgender 
Modus entwickelt: Anfang des ersten 
Ausbildungsmonats überweist das LBV 
eine Abschlagszahlung für den laufenden 
Monat, zum Monatsende erfolgt die Über 
weisung für den Folgemonat einschließ
lich des noch zu verrechnenden Restbe 
trages. Danach sollten dann regulär immer 
zu Anfang des Monats die Bezüge für den 
laufenden Monat überwiesen werden. 

 

Zentrum für schulpraktische 
Lehrerausbildung (ZfsL) 

Gemäß Lehrerausbildungsgesetz ist der 
Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an 
Schulen und an staatlichen Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung zu ab 
solvieren. In den fünf Bezirken gibt es ins
gesamt 33 ZfsL. Sie sind als schulform und 
schulstufenübergreifende Organisation 
für die → Ausbildung der LAA zuständig, 
die schulformbezogene Ausbildung erfolgt 
in den → Seminaren. 

 

Zuweisung zu den Schulen 

Die Leitungen der → ZfsL weisen die LAA 
den Schulen zu. Da LAA bedarfsdeckend 
ein gesetzt werden, besteht die Gefahr, 
dass eine fachbezogene Begleitung an der 
Schule nur ungenügend erfolgen kann, da 
dort möglicherweise großer Mangel gera
de in den betreffenden Fächern herrscht, 
also wenig → Ausbildungslehrer*innen vor 
handen sind. Dies widerspricht aber der 
„Gesamtverantwortung für die Ausbil dung“ 
(§ 9 → OVP), wonach eine solche Zu wei 
sung nicht erfolgen darf. 

Abs. 1 VwGO, dass vor Erhebung der An 
fechtungsklage Rechtmäßigkeit und Zweck 
mäßigkeit des Verwaltungsaktes in einem 
Vorverfahren nachzuprüfen sind. Dieses 
Vorverfahren beginnt mit der Erhebung 
des Widerspruchs (§ 69 VwGO). Dieses 
Rechtsmittel setzt allerdings voraus, dass 
es sich bei der anzufechtenden Maß nah me 
um einen Verwaltungsakt handelt (§ 35 
VwVfG). 

Unproblematisch kann gegen das Ge samt 
prüfungsergebnis des Staatsexamens in 
Form eines Widerspruches vorgegangen 
werden, da es sich bei der schriftlichen 
Feststellung des Ergebnisses der Prüfung 
um einen anfechtbaren Verwaltungsakt 
im Sinne des § 35 VwVfG handelt. Die 
Begründung enthält dann die Angabe, 
gegen welche Teilnote sich der Wider 
spruch richtet. Gegen die Langzeit beurtei 
lungen von → Schulleitung und → ZfsL kann 
schon vorher eine Gegenäußerung gemäß 
§ 16 Abs. 5 OVP eingereicht werden und 
zwar innerhalb einer Woche nach Erhalt. 
Sind die Ursachen einer ungerechtfertig
ten Beurteilung in äußeren Umständen zu 
suchen – z. B. in schlechten Ausbildungs 
bedingungen an Schule oder → Seminar – 
ist eine zuvor erfolgte Beschwerde über 
die Seminarleitung sinnvoll. Lass dich in 
jedem Fall von der → Personalvertretung 
beraten! 

 

Zahlung der Bezüge 

Häufig sind die Überweisungen des für 
die Zahlung der Bezüge zuständigen Lan 
desamts für → Besoldung und Versorgung 
nicht pünktlich und eine Mitteilung über 
die Besoldungsabrechnung bleibt aus. Als 
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Trotzdem landen möglicherweise manche 
weit weg von ihrem Wunschort. Verset 
zun gen sind aber prinzipiell auch nach der 
Zuweisung möglich, wenn auch meist 
schwierig zu realisieren. Stelle möglichst 
schnell einen Antrag an die Bezirksre gie 
rung und informiere auch die zuständige 
→ Personalvertretung, damit unzumutbare 
Zuweisungen möglichst noch korrigiert wer
den können. 

Zuweisung zu den Seminaren 

Laut Auskunft des Schulministeriums erfolgt 
die Zuweisung zu den → Seminaren immer 
so weit wie möglich entsprechend den 
Wünschen und Vorstellungen der Bewer 
ber*innen, dabei werden Nachweise für 
die Ortsgebundenheit, wie Familie oder 
eine Behinderung, berücksichtigt. Das 
schreibt auch die → OVP in § 20 Abs. 2 vor. 



34  

Wissenswertes von A bis Z

GEW – Die Bildungsgewerkschaft 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, mit ihren 270.000 Mitgliedern, setzt sich 
für Beschäftigte aus dem Bildungsbereich ein – egal ob Studierendende, Erzieher*innen, 
Lehrer*innen oder Hochschulbeschäftigte. Wir sind die starke Stimme für Bildung. 
 

Gemeinsam können wir mehr erreichen! 
 

Gemeinsam für einen besseren Vorbereitungsdienst 

Flexible Ausbildung ohne BDU 

Die Landesregierung hat das Referendariat verkürzt, aber LAA werden im selben 

Umfang wie zuvor für bedarfsdeckenden Unterricht (BDU) eingesetzt. Eine fatale 

Fehlentscheidung, wodurch die Belastung im Vorbereitungsdienst noch einmal 

erhöht wird! Wir fordern: Unterricht unter Anleitung, im Team nach neuen 

Lösungen suchen und ausprobieren – das alles darf nicht der Bedarfsdeckung 

untergeordnet werden. 

Angemessene Bezahlung 

Bei steigenden Lebenshaltungskosten und hohem Materialbedarf für Unterricht und 

Lehrproben muss eine Anpassung der Besoldung im Vorbereitungsdienst erfolgen. 

Mitbestimmung stärken 

Lehramtsanwärter*innen und Referendar*innen sind Expert*innen für die 

Ausbildung am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung. Bei den 

Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt es aus unserer Sicht reichlich Luft nach oben. 

Gemeinsam für einen besseren Berufseinstieg 

Sichere Perspektiven schaffen 

Alle qualifizierten Lehrer*innen werden dauerhaft in den Schulen gebraucht. 

Einstellungen nach dem Vorbereitungsdienst, die zunächst befristet sind, sind 

Die GEW stellt sich vor
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Unsinn und schädlich. Wir sind überzeugt: Wer Perspektiven vermitteln will, braucht 

selbst klare und sichere Berufsperspektiven. Bildung braucht Sicherheit. 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 

A13 Z muss die Eingangsbesoldung für alle Lehrämter sein. Die GEW NRW fordert: 

Wer gleiche Arbeit leistet, muss auch gleich bezahlt werden. 

Anhebung der Altersgrenze 

NRW ist Schlusslicht: Auch nach der letzten Anhebung der sogenannten Höchst 

altersgrenze für die Verbeamtung ist diese Grenze im Bundesländervergleich extrem 

niedrig. Höchstaltersgrenzen sind überflüssig – sie müssen abgeschafft werden. 

Fortbildung und Coaching ermöglichen 

Der Berufseinstieg stellt hohe Anforderungen an junge Lehrer*innen. Um diese 

besser zu bewältigen, brauchen Berufseinsteiger*innen Hilfe und Unterstützung 

am neuen Arbeitsplatz. Deshalb macht sich die GEW NRW stark für professionelle 

Beratung, Fortbildung und auch die Möglichkeit, die Unterrichtsverpflichtung beim 

Berufseinstieg zu reduzieren. 

Gemeinsam für bessere berufliche Rahmenbedingungen 

Arbeitszeit reduzieren 

Gründliche Unterrichtsvor und nachbereitung, Elterngespräche und Konferenzen 

kosten Zeit. Daher muss die Unterrichtsverpflichtung auf maximal 23 Stunden 

reduziert werden – nur so kann bei stetig wachsenden Aufgabenbereichen gleich

bleibende Qualität gewährleistet werden. 

Schulen besser ausstatten 

Räumlich, personell und finanziell – alle Schulen müssen bedarfsgerecht und zeit

gemäß ausgestattet werden. Hier gibt es großen Nachholbedarf. An der Bildung 

sparen heißt an der Zukunft zu sparen. Nur wo die Rahmenbedingungen stimmen, 

kann gut gelehrt werden. Dafür kämpft die GEW NRW.



GEW – im Personalrat 
 

Die GEW NRW macht sich auch in der Personalvertretung für dich stark! 
Die Personalvertretung für Lehrkräfte umfasst den örtlichen Personalrat für 
Grundschulen (Schulamt), den Bezirkspersonalrat jeweils für alle Schulformen auf der 
Ebene der Bezirksregierung als der maßgeblichen Dienststelle, sowie ebenfalls für alle 
Schulformen den Hauptpersonalrat beim Schulministerium (als der obersten Dienststelle). 

Bei personal oder dienstrechtliches Problemen kannst Du dich jederzeit an deine GEW
Personalrät*innen wenden! 

Der QRCode bringt dich direkt zu unserer Suchmaske, um die für dich zuständigen 
Personalrät*innen zu finden: 
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In der Suchmaske gibst du zunächst deine Schulform ein, 
im zweiten Schritt wählst du vor Ort (bei Grundschulen) 
oder Bezirksregierung (für alle Schulformen) und im letzten 
Schritt deinen Ort oder deine Bezirksregierung. 
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GEW – vor Ort 
 
Hier wirst Du schnell fündig! 
Du möchtest dich mit den Kolleg*innen vor Ort vernetzen und zu bildungspolitischen 
Fragen austauschen oder dich schlau machen, was in bei dir vor Ort passiert? 
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GEWLandesgeschäftsstelle

Geschäftzeiten der GEW NRW: 8:00 Uhr – 16:30 Uhr 

Nünningstr. 11, 45141 Essen 
 
Jugendbildung 
Tel.        +049 201 29403 84 
Mail       jungegew@gewnrw.de 
 
Rechtsberatung 
Tel.        +049 201 29403 37 
Mail       rechtsschutz@gewnrw.de 
Mo–Do 13.30 bis 16.00 Uhr, Fr 10.00 bis 12.00 Uhr 
 
Landesrechtsstelle/Verwaltung 
Tel.        +049 201 29403 38 
Mail       rechtsschutz@gewnrw.de 
 
Mitgliederverwaltung 
Tel.        +049 201 29403 42/ 43/ 44 
Mail       mitgliederverwaltung@gewnrw.de 
 
Weiterbildung 
Tel.        +049 201 29403 26 
Mail       weiterbildung@gewnrw.de 
 
Zentrale 
Tel.        +049 201 29403 01 
Mail       info@gewnrw.de
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Der RundumSchutz für 
deinen Start in den Beruf ... 
 

Versicherungen 

Absicherung ist wichtig! Bei uns sind Berufshaftpflicht, 
Schlüsselversicherung, Rechtsschutz und juristischer Beistand rund 
um Schule und Seminar im Mitgliedsbeitrag inklusive. 

 

Weiterbildung 

Wir bieten dir professionelle Fortbildungen, die dir den Berufsein stieg 
erleichtern und dich für die Anforderungen im Schulalltag ausrüsten.  

 

Beratung 

Du findest bei uns kompetente Ansprechpartner*innen für alle 
Fragen rund um den Beruf und ein Netzwerk aus engagierten 
Personalräten, die sich für deine Belange einsetzen.   

 

Information 

Wir versorgen dich mit Neuigkeiten über Entwicklungen in der 
Lehrer*innenausbildung und im Schuldienst. In unserem NDS Verlag 
findest du viele Publikationen zu pädagogischen Themen sowie 
Recht und Gesetz.  
 

... und das für 4 Euro im Monat! 
 
Jetzt Mitglied werden unter 
gewnrw.de 


